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Die Freunde und Kollegen waren tief betroffen, denn
gerade noch ist er von einer gemeinsamen Schiffsreise

mit seiner Gattin im Mittelmeer zurückgekehrt, da mussten
Freunde und Kollegen erfahren, dass unser Ehrenpräsident
Dr. Walter Wundsam in seinem Garten ganz plötzlich ver-
storben ist.

Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Walter Wund-
sam war über viele Jahrzehnte eine von allen geschätzte Per-
sönlichkeit, eine anerkannte Kapazität auf dem Gebiet der
Abschlussprüfung, ein Doyen des österreichischen Wirt-
schaftslebens – immer aktiv im Einsatz.

Er war in vielen fachlichen Teilbereichen als namhafter
Experte tätig und hat als Wirtschaftsprüfer und auch
Interessensvertreter mit Verve neue Standards gesetzt. Sei-
ne Beratungskompetenz als ausgezeichneter Jurist mit
unternehmerischem Weitblick und betriebswirtschaftli-
chem Feingefühl hat ihn bei seinen Klienten, die ihn sehr
geschätzt haben, nicht nur als wichtige Entscheidungshilfe
wirken lassen, sondern er konnte auch von ihm durch-
dachte, betriebswirtschaftliche, handelsrechtliche und
steuerliche Konstrukte konsequent und überzeugend
durchsetzen. Seine Auftraggeber, aber auch seine beruf-
lichen Widerparts, konnten seine Fähigkeiten nur bestau-
nen und sie haben sie zum Teil auch zu spüren bekom-
men, und waren gut beraten, seinen Ideen und Erkennt-
nissen zu folgen.

Ein großer Anteil seines Berufslebens galt seinen Berufs-
kolleginnen und -kollegen, für die er sich energisch, aufop-
fernd und sehr zeitintensiv eingesetzt hat: Seit 1993 war
Walter Wundsam Ehrenpräsident der ÖGWT  und übte in
der Kammer für Wirtschaftsstreuhänder, deren Vizepräsi-
dent er in den Jahren von 1985 bis 1990 war, unzählige
Funktionen aus. Er war Vorstandsmitglied, Mitglied im
Kammertag, Leiter des Fachsenats für Handelsrecht und
Revision und auch Berufsgruppenobmann für die Wirt-
schaftsprüfer.

Darüber hinaus war Walter Wundsam als Fachautor –
und das nicht nur in Fachkreisen – bekannt und hat sich
auch in der Politik immer das nötige Gehör verschafft und
viel Achtung erwerben können. Es war eine reine Freude,
seine Ausführungen und kritischen Kommentare über un-
klare oder unverständliche Gesetzesbestimmungen zu lesen
und seinen rechtlich und sachlich fundierten Vorschlägen
und Empfehlungen zur Reparatur der angekreideten Passa-

gen zu folgen. In vielen Fällen
war es auch sinnvoll, seine An-
regungen über Gesetzesausle-
gungen in der eigenen Fachar-
beit zu verwenden, oder sich
darauf – meist sehr erfolgreich
– zu berufen. Seine Expertise
konnte er bei wichtigen Ge-
setzgebungsprozessen (Han-
dels-, Gesellschafts- und Steu-
errecht) einbringen.

Ein weiteres Credo von Wal-
ter Wundsam war seine

Forderung an den Berufsstand
der Wirtschaftstreuhänder, al-
len Berufsanwärtern eine fun-
dierte Ausbildung zu bieten,
und weiters auch von allen
Mitgliedern des Berufsstandes
laufend eine lebenslange, fach-
liche Aus- und Weiterbildung – quasi als Grundvorausset-
zung für eine qualitativ hochwertige Berufsausübung – zu
verlangen. In den Jahren von 1980 bis 1990 hatte er die
Leitung und Gesamtorganisation der bei den Kollegen und
Kolleginnen überaus beliebten Fortbildungsveranstaltung
in Pörtschach inne. 1981 initiierte Wundsam eine bundes-
weite ÖGWT-Veranstaltung in Bad Gastein zum wichtigen
Thema Internationales Steuerrecht. Diese Thematik wurde
später in einer Veranstaltung der Kammer in D-A-CH
übernommen, die wiederum von keinem anderen als Wal-
ter Wundsam organisiert wurde. 

Er wurde nie müde, uns in unzähligen Seminaren, Fach-
vorträgen und  Referaten immer wieder klar zu machen,
was wir eigentlich schon oder noch zusätzlich wissen soll-
ten, um noch besser beraten und prüfen zu können. Er
konnte, wie kaum ein anderer, Problemstellungen von Kol-
leginnen und Kollegen blitzschnell erfassen und war be-
kannt für deren treffsichere Lösungen. 
Wir alle danken dir dafür.

Lieber Walter, wir werden Dich als Fachmann, Kollegen
und Freund vermissen. Unser Mitgefühl und aufrichtiges
Beileid gehört seiner Familie.

In memoriam
Dr. Walter Wundsam Ein ganz Großer unseres Berufsstandes ist nicht mehr.

Von Roland Herneth und Klaus Hübner
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus einem sehr trau-
rigen Anlass steht am gewohnten Platz meiner

Rubrik brandaktuell dieses Mal der Nachruf unseres
überaus geschätzten Kollegen, ÖGWT-Ehrenmitglieds
und Freundes Walter Wundsam, der sehr plötzlich –
nach der Rückkehr aus dem  Urlaub mit seiner Gattin –
aus unserer Mitte gerissen wurde. Lesen Sie auf Seite 3,
wie groß die Lücke ist, die dieser großartige Mann bei
uns hinterlassen hat.

Unsere Schwerpunkt-Geschichte befasst sich in der
aktuellen Ausgabe mit dem für Wirtschaftstreuhänder
wichtigen Thema der Unternehmensbewertung. Der
Artikel (ab Seite 10) von Klaus Rabel und auch ein
Arbeitsbehelf zum Thema versorgen Sie mit allen wich-
tigen Neuerungen des Fachgutachtens. Gleich zwei
Beiträge beschreiben die aktuellen und notwendigen
Reformen zur Erbschafts- und Schenkungssteuer, zum
einen hat Werner Fellner (Seite 16) darüber geschrie-
ben und auch der geschätzte Kollege Karl E. Bruckner
fordert in seiner bilanz die Abschaffung dergleichen
(lesen Sie auf Seite 29). Ein ganz anderes Thema, näm-
lich „Die Macht des ersten Eindrucks” und wie man
das Wissen darum für sich nutzen kann, beschreiben
für persaldo die beiden Buchautorinnen und  Coaches
Gabriele Cerwinka und Gabriele Schranz. 

Das ÖGWT-Servicenetzwerk (ab Seite 19) infor-
miert, wie immer, über alle Tätigkeiten der

ÖGWT und gibt Ihnen dieses Mal einen detaillierten
Überblick über alle Vorteile und Vergünstigungen, die
einem als ÖGWT-Mitglied zustehen. Darüber hinaus
wollen wir Sie wieder einmal motivieren, uns zu helfen,
indem Sie uns Ihre Anregungen, Vorschläge und Ideen
kommunizieren, damit wir uns als Berufsvertretung
auch in Zukunft bestmöglich für Sie einsetzen können.
In diesem Sinne: Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns
auf Sie!

Ich wünsche  Ihnen an dieser Stelle einen herrlichen
Herbst und viel Freude bei der vorliegenden Lektüre!

Herzlichst,
Ihr Klaus Hübner

Das Servicenetzwerk
persaldo versorgt Sie mit Service, 
Informationen und Branchen-News
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Hört! Hört! 
Sanierungen. Unterlagen und CD 

Haben Sie die ÖGWT-Fachtagung „Sanierungen“ in Fuschl
versäumt? Kein Problem! Lesen Sie in den zusammenge-
stellten Unterlagen nach oder – noch einfacher – hören Sie
sich die Fachtagung nachträglich auf CD an. 
� Unterlagen Sanierungen EUR 35,–

(für ÖGWT-Mitglieder 30,–)
� CDs-Tonbandaufnahmen zu Sanierungen EUR 150,– 

(für ÖGWT-Mitglieder EUR 135,–) 
� Gesamtpaket Unterlagen und CDs Sanierungen

EUR 165,– (für ÖGWT-Mitglieder EUR 150,-–)

Unterlagen und CDs zu den ÖGWT-Veranstaltungen kön-
nen Sie über die ÖGWT-Homepage unter www.oegwt.at
bestellen oder im ÖGWT-Sekretariat Tel./Fax 01/3154545,
per E-Mail: service@oegwt.at. 

Der Schlüssel zum Erfolg
Kommunikationstraining. Für alle 
Berufskolleginnen und -kollegen 

Der Imagecoach und Kommunika-
tionstrainer Martin Weinand konnte

erneut für das ÖGWT-Kommunikations-
training in Wien am 23. November 2006
gewonnen werden. Weinand sieht die
Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg
und bringt sie den Teilnehmern auf leben-
dige Art und Weise nahe. Lassen Sie sich
auf die Dynamiken einer verbesserten
Kommunikation ein – sie werden be-
geistert sein und die überaus wertvollen
Aspekte für die tägliche Praxis mitnehmen
können.

Die Einladung finden Sie in dieser Aus-
gabe und auf der ÖGWT-Homepage unter www.oegwt.at.
Anmeldungen richten Sie bitte an Frau Mag. Sabine Kosterski,
Tel. 01/526 70 84 oder per E-Mail sabine.kosterski@scriba.at.
Die ÖGWT lädt alle Berufskolleginnen und -kollegen herzlich ein!

Herzlichen Glückwunsch!
Kollegen. Die ÖGWT gratuliert zum Berufsjubiläum!

Nützliches Werkzeug 
Forderung. CD „Finanzkontakte“ jetzt erhältlich  

Weil alle Daten erst von den einzel-
nen Finanzämtern angefordert wer-

den mussten, geht dieser CD eine lange
Produktionszeit voraus. Aber es hat sich
ausgezahlt, dass die ÖGWT in Koopera-
tion mit allen österreichischen Finanzäm-
tern dieses Produkt auf den Markt ge-
bracht hat, das alle wichtigen Telefonkon-
takte zu den Finanzämtern enthält. Da-
rüber hinaus befinden sich auch die Tele-

fonnummern der Sozialversicherungen, der Gemeinden und überdies
Serviceangebote der Österreichischen Gesellschaft der Wirtschaftstreu-
händer auf der CD. Die Kontaktdaten wurden zur einfachen Hand-
habung  in einer übersichtlichen Datenbank zusammengestellt.  Die
notwendigen Finanzamtkontakte können bequem abgefragt werden.
Ein nützliches Werkzeug, das den Berufsalltag erleichtert. Informieren
Sie sich über alle Details im beiliegenden Folder. 

Die ÖGWT-Mitglieder können die CD zum Vorteilspreis von
EUR 10,– (Standard EUR 20,–) im ÖGWT-Sekretariat unter Tel./
Fax 01/315 45 45 oder über die Homepage unter www.oegwt.at bestellen.   

In familiärer Atmosphäre
ÖGWT-Vorstandsmitglieder. Sommergespräche 2006

Am 9. September 2006 lud der Präsident der Österreichischen Gesellschaft
der Wirtschaftstreuhänder Mag. Klaus Hübner alle Vorstandsmitglieder zu

den Sommergesprächen 2006 zu sich nach Hause in den 13. Wiener Gemeinde-
bezirk ein. Ein familiäres Zusammentreffen, bei der die zukünftigen Aktivitäten
der ÖGWT und berufspolitische Themen in angenehmer Atmosphäre disku-
tiert werden konnten. Viele Vorstandsmitglieder kamen der traditionellen Einla-
dung nach und brachten interessante Inputs für den Berufsstand ein. Die besten
Ideen und Anregungen werden hoffentlich rasch für die Kolleginnen und Kolle-
gen umgesetzt. Verköstigt und verwöhnt wurde die Runde von den Gastgebern
mit köstlichen Schmankerln aus der Wiener Küche. Ein herzliches Dankeschön
an die Familie Hübner!  

persaldo

Alles Gute!
Kollegen. Die ÖGWT gratuliert 
zum Geburtstag!

Einmal 60 Jahre
Heinz Hollaus. Der Tiroler aus Schwaz feier-
te am 7. Juli seinen 60. Geburtstag. Nebenbe-
ruflich bewirtschaftet er einen Bauernhof, auf
dem immer etwas zu tun ist. Seine Freizeit ver-
bringt er mit Wandern, Bergsteigen und Reisen
und vor allem mit den Enkelkindern, die ihn
jung halten. Die ÖGWT gratuliert sehr herzlich. 

Dreimal 50 Jahre
Michael Kowarik. Der Wiener Michael
Kowarik feierte am 12. Juli seinen 50. Geburts-
tag. Seinen Wirtschaftstreuhänderberuf ergänzt
er leidenschaftlich mit dem Bereich der Wirt-
schaftsmediation. Energie und Kraft für den
Beruf holt er sich in der Natur und beim Reiten.
Die ÖGWT wünscht alles Gute. 

Helmut Wohlfartstätter. Der Kufsteiner
feierte  am 19. Juli den  50. Geburtstag. Erho-
lung vom Arbeitsalltag findet er beim Sport
und beim Reisen. Gerne wandert er in den Ti-
roler Bergen. Seine Mitarbeiter und die
ÖGWT wünschen alles Gute zum Geburtstag.   

Hans Wondraczek. Auch der Niederöster-
reicher feierte am 30. Juli seinen 50. Geburts-
tag. Wondraczek interessiert sich vor allem für
den Menschen. Er führt gerne Gespräche und
hinterfragt Motivationen. Sportlich fit hält er
sich mit Laufen in den Donau Auen und als
Kremser geht er natürlich gern zum Heurigen.
Die ÖGWT wünscht alles Gute. 

Zweimal 40 Jahre
Michael Hirschberger. Der Tiroler beging
am 15. September seinen 40. Geburtstag.
Hirschberger ist nebenbei auch ein leiden-
schaftlicher Schlagzeuger, spielt in einer Jazz-
band und bei der Bundesmusikkapelle Vomp.
Den 40. Geburtstag hat er in Paris verbracht.
Die ÖGWT wünscht ihm das Beste!

Helmut Schlemmer. Für den Gleisdorfer
stand am 7. September der 40. Geburtstag an.
Im April feierte er auch sein 5-jähriges Berufs-
jubiläum. Als Ausgleich zu seinem Wirtschafts-
treuhänderberuf genießt er es, seine Freizeit mit
seiner Freundin und mit seinen Tieren (Hund
und Pferd) zu verbringen. Die ÖGWT gratu-
liert sehr herzlich.  

15-jähriges Berufsjubiläum 
Gerhard Diechler. Der Steirer aus

Murau feierte am
2. Juli sein 15-jäh-
riges Berufsjubi-
läum. Zudem
wird er am 27.
November 45 
Jahre alt. Seinen
Ausgleich zum 

Beruf findet er vor allem in sportlicher
Betätigung: Seine Passion gehört dem
Laufen und dem Bergwandern. In den
Wintermonaten zählt auch das Schi-
fahren zu seinen aktiven Wochenend-
beschäftigungen. Die ÖGWT gratu-
liert sehr herzlich!

Einladung zur Generalversammlung

Liebe ÖGWT-Mitglieder!

Wir laden Sie sehr herzlich ein zur 

ÖGWT-GENERALVERSAMMLUNG 
2 0 0 6

am Montag, 20. November 2006
Zeit: 16.00h
Ort: Grand Hotel Wien,

Kärntner Ring 9, 1010 Wien

An der TAGESORDNUNG stehen:
1. Eröffnung der Generalversammlung und 

Bericht des Präsidiums und des Präsidenten
2. Bericht der Rechnungsprüfer
3. Genehmigung des Rechenschaftsberichts und 

Entlastung des Vorstandes
4. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für 2007
5. Beschlussfassung Budget 2007
6. Diskussion über die in der ÖGWT 

gewünschte berufspolitische Weichenstellung

Wenn nicht mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Gesellschafts-
mitglieder zur festgesetzten Stunde anwesend sind, findet eine
halbe Stunde später eine neue Generalversammlung mit
derselben Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der
anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.

35-jähriges Berufsjubiläum
Hannes Debus. Der Salzburger be-

ging am 27. Juli
sein 35-jähriges Be-
rufsjubiläum. Seine
Kraft für den Be-
rufsalltag holt er
sich in der Natur,
besonders viel Zeit
verbringt er in sei-

nem Haus am Mondsee. Sportlich fit
hält er sich saisonbedingt mit Golfen,
Radfahren, Schifahren und Langlaufen.
In der Salzburger Festspielzeit entspannt
er sich gerne bei einem Konzert oder ei-
nem Theaterstück. Die ÖGWT
wünscht alles Gute.
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Karl Korinek versteht es, Vorträge
zu halten. Wer ihn kennt, weiß

auch, dass er seinen Reden gerne
Opernzitate voranstellt. „’S ist doch der
Lauf der Welt“ ist eine jener Textzeilen
aus Richard Strauss’ „Rosenkavalier“,
Korineks angeblich liebstem musikali-
schen Oeuvre, die ihm schon bei eini-
gen Themen einen passenden Rahmen
lieferten. Und: dem renommierten Ju-
risten gleichzeitig aber auch aus der
Seele zu sprechen scheinen. 

Besonnenheit in Verbindung mit
gründlich gewissenhafter Arbeit sind
Charakteristika, die den Präsidenten des
VfGH zu einer der angesehensten
Persönlichkeiten des Landes gemacht
haben. Neben seiner Tätigkeit als Pro-
fessor für Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht gehört Korinek seit 1978
dem VfGH an, 1999 wurde er dessen
Vizepräsident und seit 2002 steht er
ihm als Nachfolger von Ludwig Ada-
movich vor. Korineks Selbstverständnis:
„Eine  ordentliche Verfassungsgerichts-
barkeit, die ihre Aufgabe erfüllt und die
die Leute akzeptieren, ist letzlich auch
ein Element der Kultur einer Gesell-
schaft“, sagte er in einem Interview in
der „Wiener Zeitung“ vergangenes Jahr.
Damit die parteipolitische Unabhängig-
keit des Höchstrichteramtes gewährlei-
stet bleibt, ist er 2002 bei der Ernen-
nung zum VfGH-Präsidenten aus der
ÖVP ausgetreten.

Ein großer Schritt, wenn man Kori-
neks Geschichte kennt. Seine Bande
mit der Österreichischen Volkspartei
sind familiär bedingt und lange gewach-
sen. Geboren 1940 als Sohn des lang-
jährigen Generalsekretärs der Bundes-
wirtschaftskammer, Franz Korinek, war
Politik im Elternhaus ein Thema, vor al-
lem als Bundeskanzler Alfons Gorbach

Korineks Vater zum ÖVP-Finanzmi-
nister machte. Das war von 1963 bis
1964, damals studierte Karl Korinek ei-
ne Familientradition fortsetzend bereits
Rechtswissenschaften, war ÖVP-Mit-
glied und im CV für seine guten Ver-
bindungen zur Kirche bekannt. „Für
mich kam nie etwas anderes als Jus in
Frage“, sagt er und freut sich, dass sein
Sohn Stephan diese Familientradition
fortsetzt. Tochter Elisabeth ist Betriebs-
wirtin, „dass beide promoviert sind, da-
rauf bin ich besonders stolz“, gibt er un-
verhohlen zu.

Denn Korineks Karriere beginnt an
der Universität. Nach seinem Jusstu-
dium in Wien habilitierte er sich 1970
in Verwaltungs- und Verfassungsrecht
in Salzburg und ging dann als Ordina-
rius für Öffentliches Recht nach Graz.
Von 1976 bis 1995 lehrte er an der
Wirtschaftsuniversität, von 1995 bis
2003 an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät in Wien. Eine seiner größten
wissenschaftlichen Verdienste ist der ge-
meinsam mit Michael Holoubek ver-
fasste Großkommentar zum Österrei-
chischen Bundesverfassungsrecht. Her-
vorstechend in seiner Arbeit als Wissen-
schaftler sei, so streuen ihm Kollegen
Rosen, der Weitblick. So hat sich Kori-
nek mit Vergabe-, Telekommunika-
tions- und Raumordnungsrecht befasst,
noch lange bevor diese Themen tat-
sächlich aktuell wurden.

Als Staatsmann machte sich Kori-
nek aber als unabhängiger Höchst-

richter, der quer durch alle politischen
Lager geschätzt wird, einen Namen.
„Denn so richtig er es hält, dass das
Höchstgericht seit den 70er Jahren po-
litischer wurde, so wichtig war ihm die
parteipolitische Unabhängigkeit der

Höchstrichter“, schreibt Eva Linsinger
in der Tageszeitung „Der Standard“. 

Korineks sonstige Ämter: Er war
Präsident des Österreichischen Nor-
mungsinstitutes, war Mitglied der Aka-
demie der Wissenschaften und der Ver-
einigung der Deutschen Staatsrechtler.
Zudem hatte er auch Ämter in der Pri-
vatwirtschaft inne, war im Aufsichtsrat
der Erste Bank und der Uniqa. Nach
seiner Ernennung zum Präsidenten des
VfGH hat er nur eine einzige Funktion
behalten. Bis heute ist er im Aufsichtsrat
der Wiener Staatsoper, denn Musik ist
Karl Korineks große Passion. Er liebt
nicht nur Strauss, sondern ist auch ein
großer Haydn-Fan und Dauergast in
den großen Konzertsälen des Landes.
Zu Hause, hört man, lässt er seiner Lei-
denschaft ganz unverhohlen freien Lauf,
dreht die Musik laut auf, dirigiert bis-
weilen und singt vielleicht doch auch
bei „’s ist doch der Lauf der Welt“ kräf-
tig mit.

Klienten sollen und wollen informiert
werden! Allerdings hat man oft eher

den Eindruck, dass viele Steuerberater mit
den am Markt angebotenen bunt gedruck-
ten Klientenzeitungen nur ihr schlechtes
Gewissen bezüglich Kanzleimarketing be-
ruhigen wollen. Da wird eine hübsche
Broschüre versandt, am Cover das retu-
schierte Konterfei des Chefs. Im Inneren
wird – von namentlich unbekannten Au-
toren – mehr oder wenig verständlich
dargestellt, wie komplex die Steuerwelt

denn nicht sei und welches Lösungspo-
tenzial IHR Steuerberater habe. Viertel-
jährlich oder sogar monatlich wird die
bunte Broschüre an die Klienten versen-
det. Und wem ist damit gedient? Wieder
ein gutes Stück für die Rundablage? 

Mit einer kanzlei- und klientenindivi-
duell gestalteten Klienteninfo können un-
sere Klienten mit kurzen und verständ-
lichen Informationen per Post oder per E-
Mails zielgerichtet und auch nach Bran-
chen differenziert informiert werden.
Gleichzeitig können unsere Klienten diese
Informationen auf unserer eigenen
Homepage finden, so dass sie sich auch
die Ablage ersparen und die Informatio-
nen immer wieder auf unserer Homepage
nachlesen können. Sie meinen, das sei
aber viel Arbeit, die sich nicht rechnet? Ich
habe eine maßgeschneiderte Lösung für
meine Anforderungen gefunden: Klien-
ten- und Kollegen-Info-Service der
ÖGWT.

Das Klienten- und Kollegen-Info-Servi-
ce der ÖGWT ist für mich bei dieser

individuellen und zielgruppenorientierten
Gestaltung meiner Klienteninformationen
eine willkommene und sehr geschätzte
Hilfe. Es erscheint alle zwei Monate und
fasst die für die Klienten wichtigsten ge-
setzlichen Neuerungen und Änderungen
kurz und prägnant, gleichzeitig aber auch
umfassend und vollständig zusammen.
Ich kann die immer topaktuellen Informa-
tionen einfach in der Form versenden, wie

sie mir per E-Mail zugesendet werden, ich
kann sie für die individuellen Bedürfnisse
meiner Klienten auch beliebig adaptieren
und ich kann sie auch auf beliebig viele
kleinere „Portionen“ verteilen, wenn ich
will auch wöchentlich. Darüber hinaus
habe ich als Steuerberater auch die Mög-
lichkeit, mich selbst über die erweiterte
Kollegeninfo-Version in den Fußnoten
vertiefend zu informieren.

Besonders schätze ich die Aussen-
dung zum Jahresende, mit der man – in
der Hektik des bevorstehenden Jahres-
wechsels und der damit verbundenen Ar-
beiten – eine professionell aufbereitete
Checkliste der letzten „To do´s“ vor
dem Jahresende bekommt und sich so
der gewichtigen Last entledigt, den Klien-
ten rechtzeitig zu erinnern, doch noch das
eine oder andere während des Jahres Be-
sprochene zu seinem steuerlichen Wohl
zu erledigen.

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte,
so sollte aus dieser Klienteninformation
eine Webapplikation gemacht werden,
die als strukturiertes Nachschlagewerk im
Kanzlei-Intranet für Mitarbeiter und Klien-
ten Verwendung findet.

Aber auch so möchte ich meinen herz-
lichen Dank an alle Autoren aussprechen,
die mir 6 x im Jahr eine Menge Arbeit zum
Nutzen meiner Klienten und damit auch
zu meinem eigenen Nutzen abnehmen!

Herzlichen Dank 
Ihr Kurt Wallnberger

Präsident – mit Weitblick
Porträt. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) Karl Korinek steht seit Jahr-
zehnten im Dienste der res publicae. Er gilt als einer der souveränsten Persönlichkeiten 
des Landes, als Wissenschaftler, Staatsmann und Musikkenner. Von Karin Pollack

Klienteninformation,
ein Muss für jeden Steuerberater.

Dr. Karl Korinek
ist Präsident des
VfGH

Bestellen Sie gleich die „CHECKLISTE ZUM JAHRESENDE“ zum Preis von EUR 60,– (+ 20 % UST) 
unter KollegenInfo@pernt.at oder per Fax an 01/3100013-4. Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Kollegin Eva Pernt unter 01/310 00 13 gerne zur Verfügung.

Kurt Wallnberger

„Ganz besonders gefällt mir, dass die Auto-
ren nicht anonym sind, sondern dass es eine

Serviceleistung von hochqualifizierten 
Kollegen ist, die man kennt und sogar in 
dem einen oder anderen Fall auch direkt 

kontaktieren kann.“
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Am 27. Februar dieses Jahres hat der
Fachsenat für Betriebswirtschaft

und Organisation der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder die Neufassung
des Fachgutachtens zur Unternehmens-
bewertung KFS BW1 verabschiedet.
Kurz davor hatte das Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland die Neu-
fassung des Standards IDW S 1 zur Un-
ternehmensbewertung beschlossen
(IDW S 1 nF vom 18. 10. 2005). Das
neue österreichische Fachgutachten, das
seit 1. Mai 2006 anzuwenden ist, ent-
spricht inhaltlich in weiten Teilen dem
neuen deutschen Standard und bringt
für den Berufsstand der Wirtschafts-
treuhänder wesentliche, geradezu revo-
lutionäre Neuerungen für die Durch-
führung von Unternehmensbewertun-
gen. Im Folgenden wird auf wesentliche
Änderungen für die Bewertungspraxis
eingegangen. Aufgrund der hohen prak-
tischen Bedeutung steht dabei die Er-
mittlung eines objektivierten Unterneh-
menswerts im Vordergrund. 

Bewertungszwecke und 
Gutachter-Funktionen
Der Katalog an Bewertungszwecken
umfasst unverändert die Wertkonzepte
des objektivierten Unternehmenswerts,
des subjektiven Unternehmenswerts
und des Schiedswerts. Ebenfalls unver-
ändert sind die möglichen Funktionen
des Wirtschaftstreuhänders (neutraler
Gutachter, Berater einer Partei, Schieds-
gutachter/Vermittler). Neu ist jedoch,
dass die Funktionen des Gutachters
nicht mehr mit einem bestimmten Be-
wertungszweck verknüpft sind (Tz 17).
Nach KFS BW1 nF kann daher der
Wirtschaftstreuhänder z.B. auch als Be-
rater einer Partei einen objektivierten
Unternehmenswert ermitteln. 

schwerpunkt

Unternehmenswert
und Bewertung

Unternehmensbewertung.
Das neue Fachgutachten bringt für
den Berufsstand der Wirtschaftstreu-
händer revolutionäre Neuerungen. 
Von Klaus Rabel

ZUM AUTOR
Dr. Klaus Rabel
ist Wirtschafts-
treuhänder
klaus.rabel@bdograz.at
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prognose zu erstellen, sondern auf das
Fehlen oder die Mangelhaftigkeit der
Planungsrechnung und die damit ver-
bundene eingeschränkte Verlässlichkeit
des Ergebnisses im Bewertungsgutach-
ten hinzuweisen (Tz 129). 

Abkehr von der 
Vollausschüttungsfiktion
Die in der Bewertungspraxis bislang
übliche Annahme der Vollausschüt-
tung der prognostizierten finanziellen
Überschüsse wurde – analog zu IDW
S 1 nF – nicht in das neue Fachgut-
achten übernommen. Stattdessen sind
bei Ermittlung eines objektivierten
Unternehmenswerts im Detailprogno-
sezeitraum Ausschüttungen (Entnah-
men) nach Maßgabe des Unterneh-
menskonzepts zum Bewertungsstich-
tag zu berücksichtigen (Tz 36). In der
zweiten Phase wird grundsätzlich
typisierend ein der Alternativanlage
(Aktienportefeuille) äquivalentes Aus-
schüttungsverhalten mit kapitalwert-

neutraler Wiederveranlagung der the-
saurierten Beträge auf Unternehmens-
ebene unterstellt (Tz 37). Dies führt
zu einer Vereinfachung der Bewertung
in der zweiten Phase (s. dazu auch
unten zur Wertneutralität der ESt bei
der Bewertung von KapG).

Aktienportefeuille als 
Alternativanlage
Eine zentrale Neuerung besteht in der
nach KFS BW1 nF zwingenden Kapi-
talmarktorientierung bei der Ermitt-
lung eines objektivierten Unterneh-
menswerts. Sie kommt in der ver-
pflichtend vorgesehenen Ableitung des
Kapitalisierungszinssatzes aus Rendi-
ten von auf dem Kapitalmarkt notier-
ten Unternehmensanteilen (Aktien-
portefeuille) zum Ausdruck (Tz 87).
Die Orientierung am Kapitalmarkt
gilt unabhängig von Rechtsform und
Größe des zu bewertenden Unterneh-
mens und ist daher auch bei der
Bewertung von KMU zwingend.

Die Ableitung des Kapitalisierungs-
zinssatzes aus Kapitalmarktdaten än-
dert nichts daran, dass wie bisher in ei-
nem ersten Schritt ein Basiszinsfuß zu
bestimmen ist, der die risikolose Ver-
zinsung repräsentiert und der in weite-
rer Folge durch Zu- und Abschläge an-
zupassen ist. Nach KFS BW1 nF kann
der Basiszinsfuß entweder aus der zum
Bewertungsstichtag gültigen Zinsstruk-
turkurve abgeleitet oder in Höhe der
Effektivrendite einer langfristigen
Staatsanleihe (Restlaufzeit 10 bis 30
Jahre) festgelegt werden (Tz 68). Die
nach dem Fachgutachten aus 1989 vor-
gesehene Heranziehung der Sekundär-
marktrendite kommt nicht mehr in Be-
tracht. Der Basiszinsfuß ist um einen
marktorientierten Risikozuschlag zu er-
höhen und gegebenenfalls um einen
Wachstumsabschlag zu vermindern (Tz
88). Bei der Bewertung von KapG
kann vereinfachend mit der Alternativ-
rendite vor persönlicher ESt bzw. KESt
diskontiert werden (s. dazu unten). 
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Bewertungssubjekt
Anders als das Fachgutachten aus 1989
verlangt KFS BW1 nF bei allen Bewer-
tungen eine Bezugnahme auf ein kon-
kretes Bewertungssubjekt (Tz 8). We-
sentlich ist, dass dieses Erfordernis auch
für die Ermittlung des objektivierten
Unternehmenswerts gilt. Damit wendet
sich das neue österreichische Fachgut-
achten von der für diesen Bewertungs-
zweck bislang dominanten objektiven
Werttheorie ab und versteht den objek-
tivierten Unternehmenswert als typi-
sierten Zukunftserfolgswert aus dem
Blickwinkel eines konkreten Bewer-
tungssubjekts. Dadurch wird die abs-
trakte Fiktion einer nicht näher konkre-
tisierbaren „Normalperson“ vermieden.

Objektivierter
Unternehmenswert
Die Definition des objektivierten Un-
ternehmenswerts nach KFS BW1 nF
unterscheidet sich wesentlich von jener
des Fachgutachtens aus 1989. Der ob-
jektivierte Unternehmenswert wird
nunmehr als typisierter Zukunftser-
folgswert definiert, der sich bei Fort-
führung des Unternehmens auf Basis
des bestehenden Unternehmenskon-
zepts mit allen realistischen Zukunfts-
erwartungen im Rahmen der Markt-
chancen und -risiken, der finanziellen
Möglichkeiten des Unternehmens so-
wie der sonstigen Einflussfaktoren er-
gibt.

KFS BW1 nF sieht für die Ermitt-
lung objektivierter Unternehmenswerte
Standard-Typisierungen bzw. Objekti-
vierungen im Bereich der finanziellen
Überschüsse und des Diskontierungs-
satzes vor (s. dazu den Arbeitsbehelf in
diesem Heft). Bei normorientierten Be-
wertungen richten sich der Blickwinkel
der Bewertung (Bewertungssubjekt) so-
wie der Umfang der erforderlichen Ty-
pisierungen und Objektivierungen
nach den relevanten rechtlichen Wer-
tungen (Tz 14). In diesen Fällen sind
daher verschiedene Ausprägungsfor-
men des objektivierten Unternehmens-
werts je nach rechtlichem Bewertungs-
anlass denkbar. 

Bei einer objektivierten Wertermitt-
lung hat der Bewerter daher nunmehr
in einem ersten Schritt den Blickwinkel
der Bewertung (Bewertungssubjekt

bzw. relevanter Typus) festzulegen. Da-
nach ist zu prüfen, inwieweit der in
KFS BW1 nF vorgesehene Katalog an
Typisierungen und Objektivierungen
dem erteilten Auftrag bzw. den rechtli-
chen Vorgaben für die Wertermittlung
(z.B. gesellschaftsrechtlicher Gleichbe-
handlungsgrundsatz) entspricht. Bei ei-
ner normorientierten Bewertung sind
zudem bei fehlender Nachprüfbarkeit
individueller Bewertungsfaktoren (wie
z.B. persönliche Steuern, Synergien
oder Managementfaktoren) typisieren-
de Annahmen erforderlich. 

Bewertungsverfahren
Nach KFS BW1 nF entspricht der
Unternehmenswert grundsätzlich dem
Barwert der mit dem Eigentum am
Unternehmen verbundenen Nettozu-
flüsse an die Unternehmenseigner, die
aus der Fortführung des Unterneh-
mens und aus der Veräußerung etwai-
gen nicht betriebsnotwendigen Ver-
mögens erzielt werden (Tz 9). Das
neue Fachgutachten folgt damit weiter-
hin dem sog. „income approach“.
Wenngleich sich dies mit der im Fach-
gutachten aus 1989 verankerten

Orientierung an Zukunftserfolgen
grundsätzlich deckt, bestehen hinsicht-
lich der Bestimmung der finanziellen
Zuflüsse und des Kapitalisierungszins-
satzes erhebliche Unterschiede. 

Nach KFS BW1 nF sind das Er-
tragswertverfahren und die DCF-Ver-
fahren (Bruttoverfahren, Nettoverfah-
ren, APV-Verfahren) zur Ermittlung
sowohl von objektivierten als auch von
subjektiven Unternehmenswerten ge-
eignet (Tz 85). Dabei bildet der Liqui-
dationswert grundsätzlich die Wertun-

tergrenze (Tz 110). Dem Übergewinn-
verfahren kommt nach KFS BW1 nF
keine Bedeutung mehr zu (Tz 109).
Gleiches gilt für den Substanzwert als
Rekonstruktionswert (Tz 24). Klarge-
stellt wurde, dass die Anwendung von
Multiplikatormethoden zwar An-halts-
punkte für Plausibilitätsbeurteilungen
bieten kann, nicht jedoch an die Stelle
einer Bewertung nach der Ertragswert-
methode oder einem DCF-Verfahren
treten kann (Tz 114). Bei börsenotier-
ten Unternehmen sind die Börsenkurse
zur Plausibilitätsbeurteilung heranzu-
ziehen.

Integrierte Planungsrechnung
Während nach dem Fachgutachten
aus 1989 noch Periodenerfolge als in
der Regel geeignete Grundlage einer
Ertragswertermittlung galten, hat nach
KFS BW1 nF eine integrierte Pla-
nungsrechnung mit aufeinander abge-
stimmten Plan-Bilanzen, Plan-
Gewinn- und Verlustrechnungen
sowie Finanzplanungen die Grundlage
der Ermittlung der finanziellen Über-
schüsse zu bilden (Tz 21). Nach der
Phasenmethode (Tz 53 ff ) erstreckt
sich dieses Erfordernis auf den Detail-
prognosezeitraum von in der Regel
drei bis fünf Jahren, da für die Zeit
nach dem Planungshorizont lediglich
globale bzw. pauschale Annahmen
getroffen werden können. Zu beach-
ten ist allerdings, dass der Detailprog-
nosezeitraum auszudehnen ist, wenn
die Annahme, dass Abschreibungen
und Investitionen einander entspre-
chen, aufgrund von Investitionszyklen
nicht plausibel erscheint.

Die Aufgabe des Wirtschaftstreu-
händers liegt hier nach KFS BW1 nF
nicht in der Erstellung der integrierten
Planungsrechnung, sondern in der
Plausibilisierung der Prognosen. Fehlt
es daher bei der Bewertung kleiner und
mittlerer Unternehmungen an einer
(dokumentierten) Unternehmenspla-
nung, hat der Wirtschaftstreuhänder
die Unternehmensleitung zur Vorlage
einer Planungsrechnung für den
Detailprognosezeitraum aufzufordern.
Kommt die Unternehmensleitung die-
sem Ersuchen nicht nach, hat der Wirt-
schaftstreuhänder – anders als nach
IDW S 1 – nicht selbst eine Ertrags-

Der objektivierte Unter-
nehmenswert wird

nunmehr als typisierter
Zukunftserfolgswert defi-
niert, der sich bei Fortfüh-

rung des Unternehmens auf
Basis des bestehenden

Unternehmenskonzepts mit
allen realistischen Zukunfts-

erwartungen ergibt.

Die Orientierung am Kapitalmarkt
gilt unabhängig von Rechtsform
und Größe des zu bewertenden
Unternehmens und ist daher auch
bei der Bewertung vom KMU
zwingend.
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bringungen nach Art III UmgrStG). 
Bei der Bewertung von Kapitalge-

sellschaften kann nach KFS BW1 nF
vereinfachend auf eine Berücksichti-
gung der persönlichen ESt auf Ge-
winnausschüttungen verzichtet wer-
den, da unter der Annahme der Aus-

schüttungsäquivalenz zwischen Bewer-
tungsobjekt und Alternativanlage
Wertneutralität der persönlichen ESt
gegeben ist (Tz 41). In diesem Fall ist
der finanzielle Überschuss nach KöSt
mit der Alternativrendite vor persönli-
cher ESt bzw. KESt zu kapitalisieren. 

Für die Bewertung von Personen-
unternehmen sieht KFS BW1 nF kei-
ne Vereinfachungen im Bereich der
persönlichen ESt vor. In diesen Fällen
müssen daher grundsätzlich die finan-
ziellen Überschüsse nach ESt mit der
Alternativrendite nach ESt kapitalisiert
werden (Tz 81). Für den Kapitalisie-
rungszinsfuß bedeutet dies grundsätz-
lich die Anwendung des im Standard
IDW S 1 nF beschriebenen Tax-
CAPM. Da allerdings für Österreich
Erhebungen zur Marktrisikoprämie
nach Steuern nicht vorliegen, könnte
hier auf die Untersuchungen in
Deutschland zurückgegriffen werden.
Der AKU des IDW hält derzeit eine

Markrisikoprämie nach ESt von 5,0 %
bis 6,0 % für angemessen. Alternativ
wäre zu überlegen, inwieweit sich in
Österreich vereinfachende Annahmen
für eine Wertneutralität der persönli-
chen ESt auf Basis der begünstigten
Besteuerung für nicht entnommene
Gewinne gemäß § 11a EStG rechtfer-
tigen lassen. 

Factoring hat sich in den letzten Jahren
zu einer wichtigen Finanzierungsalter-

native zum klassischen Kredit entwickelt.
Der heimische Factoringmarkt ist 2005
um mehr als 15 % gewachsen und seit
2000 hat sich das Marktvolumen sogar
verdoppelt. Die Gründe liegen wesentlich
in der kaufvertragsrechtlichen Natur von
Factoring: Der Factor erklärt sich bereit,
die Forderung mit 80 % zu bevorschus-
sen. Diese Kaufpreisanzahlung wird mit
den Kundenforderungen saldiert und re-
duziert daher die Bilanzsumme. „Das be-
deutet sofortige Liquidität, Stärkung des
Eigenkapitals, Steigerung der Bonität so-
wie die Verbesserung von Kennzahlen
und Rating vor allem auch im Hinblick
auf die Basel II-Kriterien“, so Theo Hibler,
Vorstandsvorsitzender von Intermarket
Bank, der größten österreichischen Facto-
ring-Spezialbank.

Factoring ist für unterschiedlichste
Unternehmensstrukturen und -phasen
sinnvoll: Bei Handels-, Produktions- und
Dienstleistungsbetrieben mit rasch stei-
genden oder saisonal schwankenden Um-
sätzen und hohen Außenständen, bei
Unternehmensgründern sowie auch bei
Umschuldungen. „Factoring ist immer
dann interessant, wenn Lieferanten in der
Zeit der ausstehenden Rechnung quasi als
Kreditgeber ihrer Abnehmer fungieren
müssen“, erklärt Hibler. „Factoring bringt
hier nicht nur schnell Liquidität, sondern er-
möglicht auch Flexibilität bei der Gestal-
tung des Zahlungsziels.“

Die Intermarket Gruppe
1971 in Österreich gegründet unterhält
Intermarket Bank heute Tochtergesell-
schaften in Polen,Tschechien, Ungarn, der
Slowakei und Rumänien. Mit einem Markt-

anteil von rund 55 % in Österreich und 
31 % in CEE ist Intermarket die führende
Spezialbank für Factoring in Zentraleuropa.
Die Kundenstruktur setzt sich zu drei Viertel
aus KMU mit einem Jahresumsatz bis 5
Mio. EUR zusammen.Ausgezeichnetes
Branchen-Know-how und Kenntnisse des
zentraleuropäischen Marktes machen
Intermarket Bank zum idealen Partner für
Inlands- und Auslandsgeschäfte. Die Bank
kann eine hervorragende Unternehmens-
bewertung (A3) durch Moody´s vorweisen
und ist Mitglied der Factors Chain Interna-
tional (FCI), einer weltweiten Vereinigung
führender Factoring-Institute.

Intermarket Bank AG
Marokkanergasse 7, 1030 Wien
Tel. 01/717 65-0
mailbox@intermarket.at
www.intermarket.at

Factoring in Österreich und CEE
Sinnvolle Finanzierungsalternative für kleine 
und mittelgroße Unternehmen

Theo Hibler, 
Vorstandsvorsit-
zender Intermarket 
Bank AG
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Allgemeines und spezielles
Unternehmensrisiko
Anders als nach dem Fachgutachten
aus 1989 werden das allgemeine und
das spezielle Unternehmensrisiko
wegen der Problematik einer eindeuti-
gen Abgrenzung nicht mehr gesondert
berücksichtigt. Das Unternehmensrisi-
ko ist einheitlich entweder in Form der
Sicherheitsäquivalenzmethode oder der
Risikozuschlagsmethode zu berück-
sichtigen (Tz 65). KFS BW1 nF geht –
dem nationalen und internationalen
Trend entsprechend – von der Risiko-
zuschlagsmethode aus (Tz 66).

Marktorientierter
Risikozuschlag
Konsequenz der Kapitalmarktorien-
tierung ist, dass bei der Ermittlung
eines objektivierten Unternehmens-
werts ein marktorientierter Risikozu-
schlag zu verwenden ist (Tz 88), der
auf Grundlage kapitalmarkttheoreti-
scher Modelle zu ermitteln ist. In der
Praxis wird dazu häufig auf das
CAPM (Capital Asset Pricing Model)
zurückgegriffen. Auf dieser Basis wird
der Risikozuschlag als Produkt aus
Marktrisikoprämie und unterneh-
mensindividuellem Beta-Faktor
geschätzt (Tz 70). 

Die Verwendung eines subjektiven
Risikozuschlages ist nach KFS BW1 nF
bei der Ermittlung eines objektivierten
Unternehmenswerts nicht mehr zuläs-
sig und kommt nur im Rahmen der
Ermittlung eines subjektiven Unter-
nehmenswerts in Betracht. Allerdings
hat der Wirtschaftstreuhänder auch bei
der Ermittlung eines objektivierten Un-
ternehmenswerts die Angemessenheit
der z.B. auf Basis des CAPM geschätz-
ten Risikoprämie für das konkret zu be-
wertende Unternehmen zu prüfen und
die Prämie allenfalls anzupassen (Tz
72). Dies kann beispielsweise zur Be-
rücksichtigung eines weiteren Zuschla-
ges in Form einer „size premium“ bei
der Bewertung kleiner oder mittlerer
Unternehmen führen.

Während nach dem Fachgutachten
aus 1989 ein Zuschlag für die geringere
Mobilität des zu bewertenden Unter-
nehmens(anteils) generell vorgesehen
war, ist ein derartiges Risiko nach KFS
BW1 nF nur dann zu berücksichtigen,

wenn von einer begrenzten Behaltedau-
er auszugehen ist (Tz 62).

Die Erhebung und Auswertung der
Kapitalmarktdaten zur Ableitung eines
marktgestützten Risikozuschlages stellt
an den Wirtschaftstreuhänder erhöhte
Anforderungen und setzt die Kenntnis
kapitalmarkttheoretischer Grundlagen
voraus. Zur Abschätzung der Marktrisi-
koprämie kann derzeit etwa auf die
Empfehlung des Arbeitskreises „Unter-
nehmensbewertung“ (AKU) des IDW

zurückgegriffen werden, der für Bewer-
tungsstichtage ab 31.12.2004 eine Mar-
krisikoprämie (vor Einkommensteuer)
von 4,0 % bis 5,0 % für angemessen
hält. Damodaran schätzt die Marktrisi-
koprämie für den österreichischen und
den deutschen Kapitalmarkt aktuell mit
4,80 % (http://pages.stern.nyu.edu/
~adamodar/). Es ist zu erwarten, dass
die beim Fachsenat für Betriebswirt-
schaft und Organisation kürzlich eben-
falls eingerichtete Arbeitsgruppe „Unter-
nehmensbewertung“ demnächst eine
Empfehlung für die Höhe der angemes-

senen Marktrisikoprämie in Österreich
aussprechen wird.

Bei der Ableitung des unterneh-
mensindividuellen Betafaktors muss
bei der Bewertung von nicht börseno-
tierten Unternehmen auf Betafaktoren
von Vergleichsunternehmen (Peer
Group) oder Branchenbetas, wie sie et-
wa auf der Homepage von Damodaran
veröffentlicht werden, zurückgegriffen
werden. Besondere Anforderungen an
den Wirtschaftstreuhänder ergeben
sich hier in methodischer Hinsicht aus
der notwendigen Berücksichtigung des
Kapitalstrukturrisikos in Abhängigkeit
vom gewählten Bewertungsverfahren.

Ertragsteuern
Das Fachgutachten KFS BW1 nF
betont die grundsätzliche Notwendig-
keit der Berücksichtigung von Ertrag-
steuern und bezieht neben Unterneh-
menssteuern (KöSt) auch die persönli-
che ESt des Bewertungssubjekts ein.
Das Erfordernis der Berücksichtigung
von Ertragsteuern erstreckt sich
sowohl auf die finanziellen Über-
schüsse als auch auf den Kapitalisie-
rungszinssatz. Welche Ertragsteuern
zu berücksichtigen sind, richtet sich
nicht nur nach der Rechtsform des
Bewertungsobjekts, sondern (auch)
nach der Rechtsform des Bewertungs-
subjekts. Wie bisher sind Rechtsform-
änderungen zu berücksichtigen, wenn
sie eingeleitet sind (Tz 40; z.B. bei
Verkehrswertermittlungen bei Ein-

Die Orientierung am Kapitalmarkt erhöht die Komplexität von
Unternehmensbewertungen beträchtlich und setzt die Kenntnis
kapitalmarkttheoretischer Grundlagen voraus. Um Haftungsrisiken
zu begegnen wird sich in der Praxis in komplizierten Bewertungs-
fällen die Beziehung von Spezialisten empfehlen. Es darf erwartet
werden, dass seitens der kürzlich beim Fachsenat für Betriebswirt-
schaft und Organisation eingerichteten Arbeitsgruppe „Unterneh-
mensbewertung“ wertvolle Hilfestellungen für die praktische
Durchführung von Bewertungsaufgaben erarbeitet werden.

Ausblick

Die Erhebung und Aus-
wertung der Kapitalmarkt-
daten zur Ableitung eines
marktgestützten Risikozu-
schlages setzt die Kenntnis
kapitalmarkttheoretischer

Grundlagen voraus.
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Die letzte Hauptfeststellung für
land- und forstwirtschaftliches

Vermögen wurde zum 1.1.1988, jene
für Grundvermögen schon zum
1.1.1973 durchgeführt. Nach derzeiti-
ger Gesetzeslage bedarf die Anordnung
einer neuen Hauptfeststellung eines ge-
sonderten Bundesgesetzes. Dieser Um-
stand hat u.a. im Bereich der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer zu Belas-
tungsdiskrepanzen geführt.
In einem Steuerfall, in dem der Ver-
kehrswert der erblasserischen Liegen-
schaften das 558-fache des dreifachen
Einheitswertes betrug, leitete der VfGH
mit Beschluss vom 15. 03. 2006,
B3391/05, die Prüfung des § 19 Abs. 2
und 3 ErbStG ein. 

Nach der Begründung dieses Be-
schlusses ist eine Steuer auf den Zu-
wachs an Leistungsfähigkeit nur dann
sachgerecht ausgestaltet, wenn dieser
Zuwachs gleichmäßig und nach sach-
lichen Maßstäben erfasst wird. Bei glei-
chem Verkehrswert habe ein Erwerber,
der im Wege einer Erbschaft oder
Schenkung Grundbesitz erwirbt, im
Hinblick auf die notorische Unterbe-
wertung des Grundbesitzes lediglich ei-
nen Bruchteil jener Bemessungsgrund-
lage anzusetzen, die ein (steuerpflichti-
ger) Erwerber von Fahrnis oder Bargeld
gegen sich gelten lassen muss, wobei die
Auswirkungen auf die Steuerbelastung
durch den progressiven Tarif der Erb-
schaftssteuer noch verstärkt werden. 

Unter anderem wird im Prüfungs-
beschluss auch der Umstand, dass die
Bewertung mit dem (dreifachen) Ein-
heitswert möglich ist, für den ausländi-
schen Grundbesitz hingegen der gemei-
ne Wert anzusetzen ist, als verfassungs-
rechtlich bedenklich erachtet. Wie fest-
gestellt wurde, richten sich die Beden-

ken des Gerichtshofs nicht (so sehr) ge-
gen die Grundstückseinheitsbewertung
überhaupt, sondern gegen die Heran-
ziehung veralteter und in unsachlicher
Weise erhöhter Einheitswerte bei der
Erbschaftssteuer (NZ 2006, 166).

Im Hinblick auf die verfassungs-
rechtlichen Bedenken  ist nach allge-
meiner Auffassung mit einer Aufhe-
bung der in Prüfung gezogenen Geset-
zesbestimmungen als Sitz der Rechts-
widrigkeit  zu rechnen. Die Entschei-
dung darüber wird für Ende 2006 er-
wartet.

Im Hinblick auf die Komplexität der
Problematik und die  weitreichenden
Folgen einer Gesetzesbehebung ist an-
zunehmen, dass der VfGH (Art. 140
Abs. 5 B-VG) für das Außer-Kraft-Tre-
ten der bezeichneten Bestimmungen ei-
ne – vermutlich längere – Frist setzen
wird. Zu einem übereilten Vorziehen
von geplanten Schenkungen bzw. der
Erbfolge kann nicht geraten werden.

Im gegebenen Zusammenhang ist
daruf hinzuweisen, dass der deutsche
BFH bei vergleichbarer Rechtslage  in
der unterschiedlichen Behandlung von
Auslands- und Inlandsimmobilien eine
die Kapitalfreiheit berührende Differen-
zierung  nach dem Kapitalanlageort
sieht. Mit Beschluss vom 11.4.2006, II

35705, legte der BFH ein diesbezügli-
ches Vorabentscheidungsersuchen dem
EuGH vor. Bei einer Reform ist zu be-
denken, dass die Einheitswerte nicht al-
lein für die Erhebung der Erbschafts-
steuer, sondern auch für eine Reihe wei-
terer Abgaben maßgebend sind.

Bei einer Reform ist zu bedenken,
dass die Einheitswerte nicht allein für
die Erhebung der Erbschaftssteuer, son-
dern auch für eine Reihe weiterer Abga-
ben und Beiträge maßgebend sind.

Die Abschaffung der Erbschafts-
steuer riefe eine Lücke im Steuersys-
tem hervor. Dieses Vielsteuersystem
des modernen Steuerstaates ist in
seiner entwicklungsgeschichtlichen
Dimension als historisch gewachsenes
System in seinem Gesamtzusammen-
hang zu betrachten. Bei einem inter-
nationalen Vergleich mit einigen Län-
dern, die die Erbschaftssteuer abge-
schafft haben, ist die Frage der Besteu-
erung von Vermögen zu untersuchen,
zumal Österreich nach Untersuchun-
gen zu den OECD-Ländern gehört, in
denen das Vermögen am geringsten
besteuert wird.

Bei einer Reform ist zu bedenken,
dass die Einheitswerte nicht allein für
die Erhebung der Erbschaftssteuer,
sondern auch für die Grundsteuer, die

Bodenwertabgabe, die Grunderwerb-
steuer, die Abgabe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben, die
Beiträge von landwirtschaftlichen Be-
trieben für den FLAF und Zuschläge
zur Finanzierung der bäuerlichen Un-
fallversicherung maßgebend sind. 

Im Hinblick auf die – nach der Auf-
hebung der Vermögenssteuer verblie-
bene Bedeutung des Wertes von
Grundbesitz ist eine Neubewertung
unabdingbar geworden, wie  auch
Werner Doralt zuletzt (Die Presse vom
14.8.2006) festgestellt hat. Auf dem
Boden des bestehenden Bewertungs-
rechtes sind zur Bewältigung des mit
der Neubewertung verbundenen ho-
hen Verwaltungsaufwandes i.Z.m.
dem Umstand, dass die Bewertungs-
stellen der Finanzämter jahrzehntelang
personell ausgedünnt worden sind,
wesentliche Vereinfachungen erforder-
lich. Dabei sollten etwa die Boden-

wert-RL dahingehend überarbeitet
werden, dass für bestimmte Gebiete
der jeweiligen Gemeinde realistische
Bodenwerte festgelegt werden. Ebenso
sollte die Anlage zum BewG entspre-
chend überarbeitet  und dabei z.B. die
Anzahl der Ausstattungskategorien ver-
ringert werden. Die Gemeindebehör-
den sollten aufgrund der ihnen zu-
gänglichen Daten zur Wertermittlung
herangezogen werden, weil es dadurch
zu einer Absicherung des Grundsteuer-
aufkommens kommt. Wenn auch Ziel

der Einheitsbewertung eine Annähe-
rung an die Verkehrswerte sein sollte,
so ist dem Gesetzgeber bei einer sol-
chen Gestaltung ein Spielraum einge-
räumt, um ein ökonomisches Verfah-
ren nach den Möglichkeiten der in der
Verwaltung vorhandenen Ressourcen
durchführen zu können. Die Prüfung
am Gleichheitssatz wird erfordern, dass
die Differenzen innerhalb des Grund-
vermögens und der Abstand zum sons-
tigen Vermögen nicht willkürlich groß
werden. Dem Steuerpflichtigen muss
der Nachweis eines geringeren gemei-
nen Wertes anheimgestellt bleiben. Bei
der Erbschaftssteuer muss es zu einer
Erhöhung der seit 1967 (!) unverän-
dert gebliebenen Freibeträge und die
Herstellung einer Ausgewogenheit zu
den  übrigen Begünstigungen des
ErbStG kommen. Diese Freibeträge
müssen sich auch bei den Einverlei-
bungsgebühren auswirken.

Notwendige Reformen
Erbschafts- und Schenkungssteuer. Der Gesetzgeber wird tätig werden müssen, sei es durch
eine Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer oder durch eine Reform der Bewertung des
Grundbesitzes. Von Karl-Werner Fellner

Die Bedenken des
Gerichtshofs richten sich
nicht gegen die Grund-

stückseinheitsbewertung,
sondern gegen die Heran-
ziehung veralteter Einheits-

werte bei der ErbSt.
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WILLKOMMEN IN 
IHREM NETZWERK!

ÖGWT-Mitglieder haben es gut! Sie erhalten viele 
Service-Leistungen aus der Praxis für die Praxis. 

Halber Preis, volle Leistung! Genießen Sie noch in diesem 
Jahr die Vorteile der ÖGWT mit dem halben Mitgliedsbeitrag.

GELD SPAREN  •  AKTUELLE INFORMATION  •  BEQUEMER ARBEITEN
LEICHTER KOMMUNIZIEREN  •  EXTRAS ERHALTEN  •  STARKE VERTRETUNG

servicenetzwerk
Die Kolleginnen und Kollegen der
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Wer wir sind
ÖGWT. Politisch unabhängige Interessens-
gemeinschaft und stimmenstärkste Fraktion.

Der Verein „Österreichische Gesellschaft der Wirt-
schaftstreuhänder“, kurz ÖGWT, wurde am 24.

April 1948 als erste Interessensgemeinschaft für unseren
Berufsstand gegründet. Als stimmenstärkste Fraktion in
der Kammer stehen wir für politische Unabhängigkeit,
gemeinsame Stärke, Dialog mit der Finanzverwaltung,
Chancengleichheit, faire Wettbewerbsbedingungen, pro-
fessionelle Kammerarbeit, Service und Qualität. 

Wir verstehen uns aber nicht nur als Fraktion, wir
sind vor allem ein Team von Menschen, die es sich zum
Ziel gemacht haben, für andere Berufskolleginnen und 

-kollegen einzutreten, um die Interessen des gesamten
Berufsstandes mitzugestalten. Uns geht es darum, die
Bedingungen für unseren Berufsstand zu verbessern –
sowohl in der Kammer als auch in der Praxis. 

Und genau dafür brauchen wir Sie! Unterstützen Sie
unsere Arbeit durch Ihre Mitgliedschaft, Ideen, Anre-
gungen und Verbesserungsvorschläge. Denn nur Sie
können uns sagen, wie wir etwas verbessern können,
welche Serviceleistungen und Themen Sie sich wün-
schen, wie wir uns in der Kammer für Sie einsetzen
können. Vielleicht möchten auch Sie bei uns oder in der
Kammer aktiv werden. Setzen Sie sich mit uns in Ver-
bindung unter: service@oegwt.at

persaldo

Halber Preis, volle Leistung
Service. Die ÖGWT bietet Ihren Mitgliedern viele
Serviceleistungen aus der Praxis für die Praxis. 

Vorteilspreise
Leistungen. Was Sie mit der ÖGWT-Mitgliedschaft 
im Detail sparen

Nützen Sie die Gelegenheit! Ge-
nießen Sie – noch in diesem Jahr

– alle Vorteile der ÖGWT und das
zum halben Mitgliedsbeitrag. Als
ÖGWT-Mitglied sparen Sie sich
Geld, erhalten kostenlose und ermä-
ßigte Serviceleistungen, werden infor-
miert, haben eine starke Vertretung
und sind in unserem Servicenetzwerk
eingebunden. Es gibt also zahlreiche
Gründe und es lohnt sich, Mitglied zu
werden. Hier lesen Sie die besten Ar-
gumente für die ÖGWT-Mitglied-
schaft:

�  Geld sparen. Unseren Mitgliedern
bieten wir viele kostenlose oder ermä-
ßigte Serviceleistungen, wie das
Gesetzbuch Steuergesetze, Check-
listen, Arbeitsbehelfe, Leitfaden, die
CD Finanzkontakte, Seminarunterla-
gen. Und: Sie sparen bis zu 20 Prozent
bei Veranstaltungen, erhalten 10
Prozent Ermäßigung bei der Kollegen-
info und bekommen attraktive
Angebote bei unseren Kooperations-
partnern. 

�  Aktuelle Informationen. Die
ÖGWT organisiert schon jahrelang
regelmäßig Veranstaltungen, deren
Ziel es ist, alle Kolleginnen und Kolle-
gen in allen Bundesländern durch
Steuer-Updates am Laufenden zu hal-
ten und aktuelle Themen praxisge-
recht durch fachlich renommierte Re-
ferenten aufzubereiten.  

�  Bequemer Arbeiten. Mit den zahl-
reichen ÖGWT-Arbeitsbehelfen,
Checklisten, Arbeitsbüchern, Semi-
narunterlagen und CDs zum Anhören
sparen Sie sich nicht nur Zeit, sondern
arbeiten viel bequemer.  

�  Leichter Kommunizieren. Im Netz-
werk der ÖGWT wird die Kommuni-
kation zwischen den Kolleginnen und
Kollegen gefördert, der Meinungs-
und Erfahrungsaustausch forciert. Im
Rahmen eines Expertenpools wird
überdies fachliche Unterstützung von
renommierten Kolleginnen und Kolle-
gen angeboten, damit unsere Mitglie-
der Ihre Klienten bestmöglich beraten
können.

�  Extras erhalten. Im Mitgliedsbei-
trag sind zusätzlich Extraleistungen,
wie die informative ÖGWT-Homepa-
ge (www.oegwt.at) und die Zeitschrift
persaldo inkludiert. 

�  Starke Vertretung. Die ÖGWT ist
ein starker Partner, der Ihre Interessen
in der Kammer wahrnimmt und sich
für Sie einsetzt. Lassen Sie uns Ihre
Probleme und Vorschläge wissen. Wir
helfen Ihnen weiter.  

WP/StB SBH BA
Ihre Investition 2007: -45 -30 -15
Ihre Ersparnis 2007:
ÖGWT Herbstseminar 40 40 30
ÖGWT Kommunikationstraining 10 10 15
ÖGWT Gesetzbuch Steuerrecht 14 14 14
ÖGWT CD Finanzkontakte 10 10 10
ÖGWT Klifo-Seminar Steuer-Update 20 20 20
Ihr finanzieller Vorteil 2007 49 64 74

Für 2007: 
Halber ÖGWT- Mitgliedsbeitrag, volle Leistung

�    Gesetzbuch Steuerrecht (im Abowert von EUR 14,–): für Mitglieder kostenlos
�    CD „Finanzkontakte“: EUR 10,– (statt EUR 20,–)
�    Arbeitsbehelf Steuern & Sozialversicherung: EUR 4,- (statt EUR 7,–)
�    Zusätzliche persaldo-Arbeitsbehelfe: für Mitglieder kostenlos (statt EUR 5,–)
�    Klienten-  und Kollegeninformation: EUR 260,– (statt EUR 300,–)
�    Kleinanzeigen und Ereignisse im persaldo: für Mitglieder kostenlos 

(statt EUR 50,–)
�    Ermäßigungen bei Veranstaltungen: 20% (Intensivseminar Pichlarn, 

Fachtagung in Fuschl, Herbstseminar in Wien), 10 % (KlifoSeminare Wien)
�    Seminarunterlagen: mind. 10 % Nachlass bei ÖGWT-Skripten 

(Intensivseminar Pichlarn, Fachtagung Fuschl, Herbstseminar Wien)
�    CD-Seminaraufnahmen: 10 % Ermäßigungen – zum Beispiel Gesamtpaket

CD Sanierungen EUR 100,– (statt EUR 120,–); Gesamtpaket 
CD Praxisorientierte Umgründungen EUR 135,– (statt EUR 150,–)
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Sechs WU-Studierende verbrachten
gemeinsam mit Prof. Dr. Michael

Lang und drei wissenschaftlichen Mit-
arbeiter/inne/n des Instituts für Öster-
reichisches und Internationales Steuer-
recht die erste April-Woche in Tilburg
(Niederlande). Dort fand die heurige
Jahrestagung des EUCOTAX-Netz-
werks statt. Die Abkürzung EUCO-
TAX steht für „European Universities
Cooporating on Taxes“. Dabei handelt
es sich um ein Netzwerk der Steuer-
rechtsinstitute der Universitäten in Bar-
celona, Budapest, Leuven, London,
Osnabrück, Paris (Sorbonne), Rom,
Stockholm, Tilburg und der Wirt-
schaftsuniversität Wien sowie der
Georgetown University in Washington,
D.C. Im Rahmen dieses Netzwerks
wird europaweit intensiv auf den Ge-
bieten der Lehre und Forschung ko-
operiert.

Für die WU-Studierenden war die
Woche in Tilburg der Höhepunkt und
der Abschluss ihrer steuerrechtlichen
Ausbildung: Bis zum Sommersemester
2006 absolvierten sie eine ganze Reihe
steuerrechtlicher Lehrveranstaltungen,
und dies mit hervorragendem Erfolg.
Dies war der Grund, warum sie aus ei-
nem Kreis von 30 Bewerber/inne/n
zur Teilnahme am EUCOTAX-Pro-
gramm ausgewählt wurden.

Das EUCOTAX-Programm wid-
mete sich diesmal den verschiedenen
Regimen der Gruppenbesteuerung.
Während der Woche in Tilburg fan-
den sechs Workshops statt, die einzel-
nen Aspekten der Gruppenbesteue-
rung gewidmet waren. Jeder dieser
Workshops wurde von einem oder
mehreren der Professor/inn/en der be-
teiligten Universitäten geleitet. Teil-
nehmer/innen waren Studierende aus

jedem der am EUCOTAX-Programm
beteiligten Länder. Sie hatten sich
über mehrere Monate intensiv auf die
Diskussionen im Workshop vorberei-
tet. Aus der Teilnahme und den Dis-
kussionen im Workshop konnten alle
anwesenden Professor/inn/en profitie-
ren: Aufgrund ihrer langen Vorberei-
tung waren die sechs Studierenden 
Experten und -innen auf dem Gebiet
ihres Themas.

Die sechs am Programm teilneh-
menden WU-Studierenden absolvier-
ten jeweils eine englischsprachige Di-
plomarbeit zu den Aspekten des The-
mas, die sie dann im Workshop inten-
siv diskutieren würden. Ende der Be-
werbungsfrist war Ende Juni, sodass
die erste Vorbesprechung noch vor
dem Sommer stattfinden konnte. Die
WU-Studierenden sammelten wäh-
rend der Sommermonate intensiv Li-
teratur und überlegten eine sinnvolle
Gliederung ihrer Arbeit. Anfang Sep-
tember 2005 war ein Besprechungster-
min festgelegt, bei dem die teilneh-
menden Studierenden die Gelegenheit
haben sollten, das Grundkonzept ihrer
Arbeit zu diskutieren. Im Laufe des
Herbst konnten die Studierenden
dann auch einen Abschnitt der Arbeit
abgeben, ihn im Rahmen einer eng-
lischsprachigen Präsentation zur Di-
skussion stellen, um dann die Arbeit

bis zum Jahreswechsel abzuschließen.
Im Jänner fand dann eine „General-
probe“ der Präsentationen statt, die
die WU-Studierenden in Tilburg zu
erbringen hatten.

An den meisten der genannten Se-
minartermine nahm Frau Margret
Nettinga teil. Sie ist gebürtige Ameri-
kanerin und gab lange Jahre in Am-
sterdam verschiedene Zeitschriften
heraus. Sie ist Expertin auf dem Ge-
biet der Fachsprache und kennt die ty-
pischen Fehler, die non-native-speaker
in der englischen Sprache machen.

Der Grund, warum so viele Stu-
dierende Interesse an der Teil-

nahme am EUCOTAX-Programm
zeigten, war die intensive Begleitung
und Betreuung einer englischsprachi-
gen Diplomarbeit. Während die Pro-
fessoren des Instituts für Österreichi-
sches und Internationales Steuerrecht
der WU die fachliche Betreuung bei-
steuerten, kümmerte sich Frau Nettin-
ga um die sprachliche Konsistenz der
Arbeiten. Dadurch ist der Aufwand
höher, den EUCOTAX-Studierende
im Vergleich zu anderen Diplomar-
beitsprojekten leisten müssen. Die
viele Mühe lohnt sich aber: Die
Woche in Tilburg hat allen Beteiligten
große Freude bereitet und auch viel
zum Fortschritt offener Arbeiten
beigetragen.

Am Arbeitsmarkt hat sich der La-
bel „EUCOTAX“ schon deutlich he-
rausgebildet. Die Absolvent/inn/en
dieses Programms weisen ganz beson-
dere Qualifikationen auf und sind in-
novativ und vielfältig. Immer mehr
Arbeitgeber/innen sind daher interes-
siert, Absolvent/inn/en des EUCO-
TAX-Programms zu beschäftigen!

Let’s go Holland!
Internationales Steuerrecht. Die Jahrestagung der EUCOTAX, 
der European Universities cooperation on taxes, fand in den Niederlanden statt. 
Von Vanessa E. Metzler und Matthias Hofstätter
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Mag. Vanessa E.
Metzler, LL.M

MMag. Matthias
Hofstätter

Der Berufsanwärter-Club-Steiermark wurde 2003 bei
einer Fortbildungsveranstaltung aus der Taufe geho-

ben. Das junge Team sprudelte vor Ideen und so führte
unser erster Ausflug in das Bundesministerium für Finan-
zen nach Wien. Trotz Abwesenheit von KHG wurden wir
durch die Prunkräumlichkeiten und durch den Blauen
Salon geführt. Nach so viel Etikette fand der Tag einen
heiteren Ausklang bei kulinarischen Köstlichkeiten und
Grünem Veltliner aus dem Süden von Wien. Nachdem
die lukullischen Genüsse gestillt waren, waren sich alle
einig, dass es auch im nächsten Jahr eine Exkursion geben
müsse. Gesagt getan. 2004 gaben wir uns sportlicher und
absolvierten einen Schitag in Schladming. Im darauffol-
genden Jahr besuchten wir den Schoko-Laden Zotter,
sowie das Weingut Thaller in der Oststeiermark.

Am 12. Mai starteten wir zur diesjährigen Exkursion –
und das bei traumhaftem Frühlingswetter. Es galt Berufs-
anwärter-Kollegen aus dem Salzburger-Land zu treffen.

Die visuellen Reize von Mateschitz´ Hangar 7 sind uns
noch im Gedächtnis, obwohl uns die Gaumenfreuden
durch abendliche Öffnungszeiten verwehrt blieben. Ein
gemeinsames Abendessen mit unseren Salzburger Kollegen
und eine Stippvisite in einigen Bars rundete nach dem
Stadtrundgang den ersten Tag unseres Ausfluges ab.

Am Tag darauf spazierten wir bei bewölktem Himmel
zum Frühstück auf die Stein-Terrasse des gleichnamigen
Hotels. Bei Kaffee und Prossecco genossen wir den Blick
auf Hohen Salzburg. Eine Festungsführung folgte. Beim
nachfolgenden Umtrunk im Stiegl-Bräu ließen wir die
beiden Tage Revue passieren und beschlossen wieder ein-
mal einstimmig: Die Exkursion der Berufsanwärter 2007
– wo auch immer sie uns hinführen wird.

Ausflug – Die Vierte
Berufsanwärter. Der Berufsanwärter-
Club-Steiermark auf Besuch in Salzburg

Im Rahmen des 
EUCOTAX-Netzwerks 

wird europaweit intensiv
auf den Gebieten der

Lehre und der Forschung
kooperiert.

Am ersten Tag führte die Rechtsan-
wältin Ulla Reisch die Teilnehmer

in das Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht
und in die Unternehmensreorganisation
ein. Sie zeigte die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und Problembereiche bei Sanierungen auf und machte insbesondere auf die Haftungen in
der Unternehmenskrise aufmerksam. Der Insolvenzrichter Rudolf Winter beschäftigte sich mit dem
Zwangsausgleich.  Auf kreditwirtschaftliche Aspekte, Rating und Bonitätsbeurteilung bei Sanierung und
Unternehmenskrisen ging der Bankier Ralf Zeitlberger ein. Den Seminartag rundete ein Wald- und See-
rundgang zur Hundsmarktmühle ab. Beim Empfang in der Mühle schmeckte es den Teilnehmern nach
dem Rundgang besonders gut. Und das gemütliche Beisammensein mit gutem Essen und Musik machte
die Teilnehmer fit für den nächsten Tag. Am darauffolgenden Tag wurde die Position des KSV vom Ex-
perten Hans-Georg Kantner erörtert. Einen profunden betriebswirtschaftlichen Überblick vom Sanie-
rungskonzept bis zur Umsetzung gab der Unternehmensberater Kurt Lichtkoppler, der mit vielen prakti-
schen Checklisten seine Ausführungen untermauerte. Die steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Fra-
gen zum Thema Sanierungen zeigte der Univ.-Assistent Dietmar Aigner auf und auf die arbeitsrechtlichen
Komponenten ging der Rechtsanwalt Wolfgang Kleibel ein. Eine gelungene Fachtagung, die Sie in den
Arbeitsunterlagen nachlesen oder auf CDs anhören können unter: www.oegwt.at

Der nächste Termin: 
14. bis 15. Juni 2007

Thema: Betriebswirtschaftliche
Tagung (Controlling, Marketing,
Finanzierung, Kostenrechnung, 

Förderungen)

Sanierungen
Fuschl 2006. Die ÖGWT-Fachtagung vom 8. bis 9. Juni
2006 besuchten rund 150 Kolleginnen und Kollegen. 



Die erste Begegnung mit fremden Menschen löst in uns
eine Vielzahl von Reaktionen aus: Wir entscheiden

blitzschnell, ob ein Freund oder ein Feind vor uns steht. Ver-
setzen Sie sich in eine berufliche Situation, bei der ein Besu-
cher, den Sie nicht kennen, Ihr Büro betritt. Er kommt Ih-
nen entgegen und lächelt – oder hebt skeptisch eine Augen-
braue und räuspert sich bedeutungsvoll. Was geht in Ihnen
vor? Was nehmen Sie in den ersten Sekunden wahr? Wie
entsteht so ein erstes Bild?

Wir beachten dabei hauptsächlich das
Erscheinungsbild, das Aussehen – zu etwa
60 % entsteht so der erste Eindruck! Danach
hören wir auf die Stimme (30 %) und der
Rest, ca. 10 % wird für die Wahrnehmung
der Worte verwendet. Aus diesen Informa-
tionen bilden wir uns blitzschnell den ersten
Eindruck – denn wir haben bei der Vielzahl
an Begegnungen und Informationen, die auf
uns einstürmen, nicht viel Zeit. Wir verglei-
chen diese Informationen mit unseren bis-
herigen Erfahrungen und suchen eine ent-
sprechende „Schublade“, in die wir den an-
deren einreihen. Manches nehmen wir sehr
genau wahr, anderes übersehen wir dabei.
Der gleiche Prozess läuft auch bei unserem Gegenüber ab.

Wir haben heute fast nur mehr Bruchteile von Sekunden
zur Verfügung, um den anderen positiv zu beeindrucken und
einen „gewinnenden Eindruck“ zu hinterlassen. Daher ist es
ratsam, sich mit der Funktionsweise unserer Wahrnehmung
und was wir bewusst dazu beitragen können, zu befassen.

Denn diese Wahrnehmung erfolgt
nicht nur in der persönlichen Begeg-
nung, sondert vermehrt auch über un-
seren beruflichen „Hauptkommunika-
tionsweg“, das Internet. Was entschei-
det in dieser „Wahrnehmungsfalle“
über Sympathie oder Ablehnung? Was
gehört nun zu den prägenden Faktoren?

� Ihre innere Einstellung bzw. Ihr
Selbstbewusstsein als Grundlage und Er-
gebnis der Wahrnehmung: Begegnen Sie
sich und anderen mit offener Neugier,
ehrlicher Achtung und Zuneigung.

Denn die positive innere Einstellung bewirkt nicht nur eine
Veränderung der eigenen Wahrnehmung, sie verändert auch
Ihr Verhalten und in der Folge den Eindruck.
�    Der gesamte visuelle Eindruck: Ihre Kleidung und/oder
„Berufsinsignien“ – welches Outfit, Accessoires, wie Uhren,
Schmuck und Aktentasche. Beachten Sie bewusst die Signal-
wirkung von Details!
�    Ihre nonverbale Kommunikation und deren „Übersetzung“

– Vorsicht bei der Körpersprache vor vor-
schnellen und einseitigen Urteilen.
�    Der akustische Erste Eindruck – Stim-
me, Atmung und die Sprache – die jeweili-
ge Situation bzw. das berufliche Umfeld er-
fordert auch sprachlich eine gewisse Anpas-
sung von uns, um positiv „hinüberzukom-
men“.
�    Der Erste Eindruck durch die Nase –
Körper-, Raumgeruch, Rauchen wird von
vielen Menschen vorrangig wahrgenommen
und beeinflusst deren Ersten Eindruck.
�    Die ersten Worte und Taten – die Begrü-
ßung, das Vorstellen, die korrekte Anrede,
die richtige Übergabe von Visitenkarten
und ein Smalltalk, der einen positiven Ge-

sprächseinstieg ermöglicht.
�    Der bewusste positive Erste Eindruck am Telefon – da
sich gerade am Telefon der Eindruck auf die Stimme redu-
ziert und besonders die Tücken des Mobiltelefons den Er-
sten Eindruck beeinträchtigen können.
�    Der professionelle schriftliche Einstieg – ob im Brief, im
Kundenmarketing oder via Internet mit Ihrem Internet-
Auftritt. Besonders Ihre persönlichen E-Mails hinterlassen
einprägsam eine positive oder negative Wirkung am Bild-
schirm des anderen.

Gehen Sie mit der Macht des ersten Eindrucks bewusst
um, damit Sie auch den zweiten Eindruck für sich nützen
können. So bleiben Begegnungen auch nach den ersten Au-
genblicken noch interessant und Ihr Auftreten im Berufsleben
wird durch und durch professionell. Nützen Sie Ihre Chancen
vom ersten Moment an und entscheiden Sie mit, in welcher
Schublade Sie bei den anderen landen: Top oder Flop! Sollten
sich Fragen zu diesem Thema ergeben, stehen wir Ihnen gerne
unter www.schranz-cerwinka.at zur Verfügung.

soft skills
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Top oder Flop
Coaching. Wie Sie die „Wahrnehmungsfalle“ Erster Eindruck entschärfen. 

Von Gabriele Cerwinka und Gabriele Schranz

Informationen zum Buch „Beim Ersten
Eindruck gewinnen“, zu Coachings und
Schulungen zu diesem Thema:

Gabriele Cerwinka/Gabriele Schranz
Schranz & Cerwinka OEG
Freyenthurmgasse 18, Haus 5/3,
A-1140 Wien
Tel/Fax: +43-1-914 41 08

Information

ZUR AUTORIN
Mag. Gabriele
Schranz ist 
Trainerin im
Kommunika-
tionsbereich 
gabriele.schranz@

bluewin.ch

ZUR AUTORIN
Univ.-Lekt. Mag.
Dr. Gabriele 
Cerwinka ist 
Trainerin im
Kommunika-
tionsbereich 
gabriele.cerwinka@

aon.at
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knowhow
Buchneuerscheinungen und aktuelle Fachliteratur für den täglichen Gebrauch

�

�

�

Vorsicht Steuerfallen
� 75 Praxis-Beispiele 
mit Lösungen

Die nächste Betriebsprüfung kommt
bestimmt! Nachschlagen statt Nach-
zahlen! Das Steuerrecht mit seiner Un-
menge von Ausnahmen und Gegen-
ausnahmen ist heute komplizierter als
je zuvor. Unzählige „Steuerfallen“ im
UStG 1994 führen oft zu teuren
Nachzahlungen. Das neue Praxisbuch
hilft Ihnen, mit der geeigneten „Fall-
lösungstechnik“ Umsatzsteuer-Pro-
blemfälle richtig zu lösen – und da-
durch nachhaltig Kosten zu sparen.

Der Autor zeigt „knifflige“ Fälle
aus seiner langjährigen Betriebsprü-
fungspraxis auf. Diese sind anhand
von 75 Fallbeispielen mit ausführ-
lichen Lösungen und sofort umsetz-
baren Hinweisen zur Vermeidung von
kostspieligen „Steuerfallen“ darge-
stellt.

Kollmann, Gerhard: Steuerfallen im
USTG, Juni 2006, 224 Seiten, Format
A4, geb. ISBN 978-3-902056-21-5, 
EUR 36,74,– (ab 2 Stk. EUR 33,11)

Doralts Achte
� Aktuell und umfassend:
Steuerrecht in der 8. Auflage 

Aktueller denn je ist das Steuerrecht
2007 – Doralts Achte. Verlässlich je-
des Jahr neu erscheint es, konzentriert
auf das Wesentliche, dennoch umfas-
send mit den im beruflichen Alltag
wichtigen Steuern: Unternehmens-
steuern, Verkehrsteuern, Abgabenver-
fahren. 
Die Schwerpunkte ab 2007:
�   neue Gewinnermittlung nach

UGB. Das neue Unternehmensge-
setzbuch ändert auch die Gewinn-
ermittlung im Steuerrecht

�   neue Förderungen für 
Kleinunternehmer

�   neue Freibeträge für investierte Ge-
winne, neue Umsatzgrenzen für
Kleinunternehmer

�   Betrugsbekämpfung, neue Form-
vorschriften zur Sicherung der Ab-
gabeneinhebung

W. Doralt: Steuerrecht 2007, 8. Auf-
lage 2006, ca.  240 Seiten, Manz Ver-
lag. ISBN-10: 3-214-00478-6, 
ISBN-13: 978-3-214-00478-1.
EUR 36,– (im Abonnement EUR 28,80)

Abgabenordnung!
� Jetzt komplett kommentiert

Die vorliegende 7. Grundlieferung
der Bundesabgabenordnung 2006
umfasst die Kommentierung der §§
210–242 BAO, die die Einhebung der
Abgaben zum Gegenstand haben. So-
mit sind alle Paragraphen der Bundes-
abgabenordnung komplett kommen-
tiert – im Loseblattwerk enthalten! 
Das Werk bietet Ihnen
�   eine lückenlose Kommentierung

der Vorschriften des Abgabenver-
fahrensrechts,

�   einen Literaturteil mit weiterfüh-
renden Hinweisen auf das relevante
Schrifttum,

�   und einen übersichtlichen Ent-
scheidungsteil, der die einschlägige 
Judikatur verarbeitet.

Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz:
Bundesabgabenordnung 2006. 
Loseblattwerk in 2 Mappen inkl. 
7. Grundlieferung. 
ISBN-10: 3-214-03771-4
ISBN-13: 978-3-214-03771-0
Im Abonnement zur Fortsetzung
vorgemerkt. EUR 420,–

Arzt und Steuern
� Ein Pflichtbuch für alle, die in
Gesundheitsberufen tätig sind

Das Buch bietet in klar strukturierter
Form alle wesentlichen Informationen
zu steuerrechtlichen Fragen, die im
medizinischen Berufsalltag, aber auch
bei Begründung und Aufgabe der be-
ruflichen Tätigkeit anfallen. Prägnant
und leicht verständlich formuliert,
können steuerrechtliche Aspekte auch
von wenig Kundigen nachvollzogen
werden. 

Themen sind u. a.: die Einkom-
mensteuer, die Umsatzsteuer bei Ärz-
ten, der Arzt als Einzelunternehmer
und Gesellschafter, Betriebseinnah-
men und Betriebsausgaben, Sonder-
ausgaben und außergewöhnliche Be-
lastungen, die Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung, der Arzt als Arbeitgeber
bzw. Arbeitnehmer, die Bereiche
Gründung, Erwerb, Veräußerung und
Stilllegung der Praxis, das Finanzamt,
die steuerliche Betriebsprüfung und
Finanzstrafverfahren sowie sonstige
Steuern und Abgaben.

Ein Pflichtbuch für alle, die in Ge-
sundheitsberufen tätig sind – egal ob
in fester Anstellung oder als Selbstän-
dige –, sowie unentbehrliche Lektüre
für Steuerberater und Wirtschaftstreu-
händer.  

Mag. Wolfgang Leonhart ist Ge-
sellschafter der Kanzlei „Leonhart &
Leonhart Wirtschaftstreuhand-Gesell-
schaft KG“ in Wien. Der anerkannte
Steuerrechtsexperte hat verschiedene,
vor allem Gesundheitsberufe betref-
fende steuerliche und betriebswirt-
schaftliche Publikationen verfasst und
ist darüber hinaus regelmäßig als
Fachvortragender tätig.

Wolfgang, Leonhart: Arzt und Steu-
ern, 2. Auflage, Oktober 2002, 
Verlagshaus der Ärzte GmbH.
ISBN 3-901488-10-3, Format 17 x 24
cm, brosch., 400 Seiten, EUR 52,40,–

�



officetools
Neue Produkte, Services und Trends. Von Karin Pollack

Gute Fahrt
Satelliten-Navigation. Mit TomTom-Software 
Handy und PDA zu Lotsen machen

Wer einmal probiert hat, wie es ist, sich Routen von
einem Software-Programm im Auto ansagen zu
lassen und auf diese Weise vollkommen stressfrei
ans Ziel gekommen ist, will eigentlich nie mehr
darauf verzichten. GPS heißt die Technologie, die
das über Satellit bewerkstelligen kann. Tomtom ist
eine der führenden Anbieter von Navigationslösun-
gen. Brandneu ist GPS-Navigation „Navigator 6“
zum Aufrüsten für Handys und PDAs. Karten-
material, Empfänger und Autoaufladegerät ist im
Paket dabei. Preis: ab 249 Euro.

Daten-Zuckerl
Speicher. Sonys neue USB-Speicher-
zwerge Micro Vault Tiny

Sie sind klein wie ein Kaugummi-Streifen, bunt
wie Zuckerln und speicherstark wie ordentliche
Festplatten: Sonys USB-Speicher namens „Micro
Vault Tiny“, die immer dann ein Segen sind,
wenn Netzwerke für Momente nicht so perfor-
men wie sie sollten. Man steckt das Ding in den
USB-Slot, zieht Dokumente drauf und steckt
ihn wieder ab. Fertig ist die Sicherheitskopie für
die Westentasche. Dank Komprimierung passen
bis zu zwei Gigabyte auf die Speichersticks.
Preis: zwischen 25 und 80 Euro.

Solide Leistung
PC. Neue Business-Notebook-Reihe für KMU von Toshiba

Als Desktop-Alternative preiste Toshiba seine neu entwickelte Business-Note-
book-Serie Tecra 8 auf der Berliner IFA an. Der Grund: Vom Prozessor hängt es
ab und hier kann man als Benutzer je nach Anforderung unter verschiedenen
Prozessoren – von Intel® Centrino® Duo Mobiltechnologie mit leistungsstarken

Intel® Core™ Duo Prozessoren bzw. dem neuen
Intel® Celeron® M 420 Prozessor, schneller Grafik-
verarbeitung und Festplatten mit bis zu 100 GB –
wählen. Das mobile Arbeitsgerät in Titan-Silber
kommt mit 15-Zoll-Monitor, 100 GB-Festplatte
und wiegt 2,9 Kilo. 
Preis: zwischen 999 und 1599 Euro.

Gut abschirmen
Security. Preisgekröntes Sicherheits-
paket von Gdata liefert künftig 
kostenlose Updates.

Nach dem Urlaub lässt sich die Sicherheit des
eigenen PCs immer am besten eines Quick-
Checks unterziehen. Wie viele Mails waren in der
Mailbox? Wie viele davon waren Datenmüll, also
Spam, potenzielle Viren und Würmer? Bei nega-
tiver Bilanz sollte man dem PC dringend ein
Sicherheitsschild verpassen. Internet-Security 2006
von Gdata ist in den Tests vieler renommierter
Computerzeitschriften als Testsieger hervorge-
gangen, zudem wird Gdata Sicherheitsupdates
künftig kostenlos zur Verfügung stellen. 
Preis: je nach Nutzeranzahl ab 45 Euro.

Überall Internet
Handy. Mit Nokias N80 hat man 
Internet, E-Mail, Fotos und Musik.

Für alle, die digitalen Lifestyle mögen, hat 
Nokia das N80 parat. Damit kommt man überall 
ins Internet und kann sich Seiten auf dem sehr guten
Display anschauen. Gute Business-Performance ergibt
sich durch E-Mail, Organizer, Kalender und Kontakt-
verzeichnis. Natürlich geht auch Videotelefonie. 
Allerdings ist das N80 nicht nur ein Arbeitswerkzeug:
Es gibt eine 3-Megapixelkamera und MP3-Musik. 
Das weltweit erste Dual-Mode/Quadband-Mobil-
telefon für UMTS- und vier GSM-Netze!
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Für eine Reform
Karl E. Bruckner über die Abschaffung der 

Erbschafts- und Schenkungssteuer

Unter dem Titel „Plädoyer für die Abschaffung der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer“ habe ich (unisono mit

anderen Steuerexperten, wie etwa KWT- und ÖGWT-Altprä-
sident Franz Burkert) bereits im Jahr 1994 in der ÖGWT-
Zeitschrift per saldo (Nr 5-6/1994, Seite 8) die ersatzlose Strei-
chung der Erbschafts- und Schenkungssteuer gefordert.
Zwischenzeitlich sind 12 Jahre vergangen und das Thema ist
unverändert aktuell: In dem von der KWT im März 2006 der
Öffentlichkeit präsentierten „Memorandum 2006 der KWT
für die nächste Steuerreform“ wird zur „Reform der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer“ weiterhin primär deren ersatz-
lose Abschaffung gefordert. Im Gegensatz zum Jahr 1994 hat
sich 2006 aber ein politisches Schwergewicht dieser Forderung
angeschlossen: Finanzminister Karl-Heinz Grasser höchstper-
sönlich hat vor kurzem in einem Interview ebenfalls eine Ab-
schaffung dieser „Bagatellsteuer“ zur Diskussion gestellt!

Aktueller Auslöser für den überraschenden Vorstoß des Fi-
nanzministers dürfte wohl das Gesetzesprüfungsverfahren sein,
welches der VfGH im März dieses Jahres (mit Beschluss vom
15.03.2006, B 3391/05) zu der in § 19 Abs. 2 und 3 ErbStG
geregelten erbschafts- und schenkungssteuerlichen Bewertung
von Liegenschaften mit dem dreifachen Einheitswert eingelei-
tet hat. Begründung: Der dreifache Einheitswert liegt in der
Regel – und nicht nur ausnahmsweise – weit unter den sonst
für die Bewertung gemäß § 19 Abs. 1 ErbStG geltenden Ver-
kehrswerten (gemeinen Werten). 

Wenn der VfGH – was sehr wahrscheinlich sein dürfte –
diese Regelung als verfassungswidrig aufhebt, steht die Politik
vor einem Dilemma: Obwohl man es gar nicht will, kommt es
zwangsläufig zu einer beträchtlichen Erhöhung der Erbschafts-
und Schenkungssteuer auf Liegenschaften (und zwar wohl
auch dann, wenn man versucht, kleinere Immobilienobjekte,
wie etwa Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen,
durch großzügige Freibeträge zu entlasten). Die damit verbun-
dene Verärgerung des Wahlvolkes ist in Vorwahlzeiten naturge-
mäß unerwünscht. Ganz zu schweigen von der Frage, wie man
denn eine Neubewertung durchführen soll: Bei einer Aktuali-
sierung der seit 1973 unveränderten Einheitswerte müssten
rund 2,2 Mio. Einheitswertakten bearbeiten werden, eine ge-
radezu unvorstellbare Sysiphusarbeit! Und letztendlich würde
die Erbschaftssteuer trotzdem ein Torso (Fellner, SWK 2000, S
337) bleiben, da der überwiegende Teil des Kapitalvermögens
durch die Endbesteuerung ja steuerfrei gestellt ist (§ 15 Abs. 1
Z 17 ErbStG) und große Familienvermögen zwecks Reduzie-

rung der Steuer auf 5 % oft auf Stiftungen übertragen werden. 
Wenn die Politik daher weder die Endbesteuerung des Ka-

pitalvermögens abschaffen (was politisch mE Harakiri wäre)
noch Grundvermögen höher besteuern will und weiters anzu-
nehmen ist, dass bei einer Beibehaltung und Reformierung des
ErbStG für kleinere Vermögenswerte entsprechende Freibeträ-
ge geschaffen werden müssten, so verbleiben als Haupteinnah-
mequelle für die Erbschafts- und Schenkungssteuer vor allem
die eigenkapitalstarken mittelständischen Unternehmen (so-
weit sie nicht ohnedies in Stiftungen eingebracht werden). Die
Erbschafts- und Schenkungssteuer für die Übertragung dieser
Unternehmen wird derzeit nur durch den Freibetrag gemäß 
§ 15a ErbStG (EUR 365.000,00) gemildert. Diese Unterneh-
men, die das Rückgrat der österr. Wirtschaft bilden, werden im
derzeitigen Erbschaftssteuersystem für die unternehmerische
Eigenkapitalbildung steuerlich bestraft. Da die unternehmeri-
schen Werte überwiegend in Form von Sachvermögen gebun-
den sind, kann ein Erbgang durch die Erbschaftssteuerbelas-
tung zu einem uU ruinösen Kapitalabfluss und damit auch
zum Untergang von Unternehmen mit Verlust von Arbeits-
plätzen führen. Gerade aber die Unternehmen sollen nach
übereinstimmenden Äußerungen von Vertretern beider gro-
ßen Parlamentsparteien von der hohen Erbschaftssteuer entla-
stet werden.

Die Forderung nach einer Abschaffung der Erbschafts-
und Schenkungssteuer ist daher nur konsequent und be-

scheinigt dem Finanzminister auch eine gute politische Spür-
nase: Laut Umfragen wird Grassers Vorschlag von mehr als 80
% der Österreicher unterstützt. In Anbetracht der derzeit dis-
kutierten Voluminas für die nächste Steuerreform (EUR 2 bis
3 Mrd.) hält sich auch der Budgetausfall von ca. EUR 150
Mio. bis EUR 160 Mio. in Grenzen und kann überdies wegen
des mit der Einhebung verbundenen hohen Verwaltungsauf-
wands (Bearbeitung von zigtausend Erbschaftssteuerakten pro
Jahr) mit beträchtlichen Einsparungen gerechtfertigt werden.

Anders als im Jahr 1994 würde Österreich mit einer Ab-
schaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer keine Vorrei-
terrolle mehr einnehmen: In letzter Zeit haben von den EU-
Ländern z. B. Italien (1.1.2002), Portugal (1.1.2004), Schwe-
den (1.1.2004) und Slowakei (1.1.2004) auf diese Steuer ver-
zichtet. Und auch in den USA sieht die im Jahr 2001 in Kraft
getretene Steuerreform bis 2010 die Abschaffung der Nachlass-
steuer und eine Reduzierung der Schenkungssteuer vor. 

ZUM AUTOR
Karl E. Bruckner
ist Vorsitzender
des Fachsenats
für Steuerrecht.
bruckner@bdo.at
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Welche Befugnisse hat der neue 
Bilanzbuchhalter (BilBH)? 
Der neue BilBH verfügt über sämtliche Befugnisse des derzei-
tigen SBH. Zusätzlich erhält der BilBH folgende Befugnisse:
� Rückzahlungsanträge stellen
� Vertretungsrechte im Zusammenhang mit der Lohnver-

rechnung einschließlich der lohnabhängigen Abgaben
und die Vertretung im Rahmen der gemeinsamen Prü-
fung aller lohnabhängigen Abgaben, ausgenommen im
Rechtsmittelverfahren, 

� das Vertretungsrecht in Angelegenheiten der Kammer-
umlagen vor den Interessensvertretungen und schließ-
lich alle Berechtigungen gemäß § 32 GewO.

Wie erwirbt man die Befugnis des BilBH?
Die Berufsbefugnis als BilBH kann ausschließlich über die
im BibuG normierte Fachprüfung erlangt werden. Vergleich-

bare Ausbildungen können individuell angerechnet werden
und von Teilen der Fachprüfung befreien. Die Inhalte der
Prüfung sind auf die Befugnisse abgestimmt und sollen eine
hochwertige Ausbildung und Qualität sichern.

SBH und GBH, welche nach dem 31.12.2000 eine Bi-
lanzbuchhalterausbildung inklusive Personalverrechnerkurs
erfolgreich absolviert haben, haben bis Ende 2007 die Mög-
lichkeit, eine Befreiung von der Fachprüfung BilBH zu be-
antragen und somit die neue Befugnis zu erwerben. Liegt
diese Ausbildung länger zurück, ist eine zusätzliche Ausbil-
dung im Ausmaß von 50 Lehreinheiten zu absolvieren.

Welcher Kammer gehört der BilBH an? 
BilBH werden die Möglichkeit haben, zwischen einer Mit-
gliedschaft zur KWT oder zur WKO zu wählen. Eine Zu-
lassung zur Steuerberaterprüfung ist allerdings nur für jene
BilBH möglich, die Mitglieder der KWT sind. Ein Wechsel
der Kammermitgliedschaft oder auch eine Mitgliedschaft in
beiden Kammern ist möglich. Personen, die lediglich über
eine eingeschränkte Befugnis – Buchhalter oder Personalver-
rechner – verfügen, können nicht Mitglied der KWT sein.

Wann tritt das BibuG in Kraft?
Das Bilanzbuchhaltungsgesetz tritt mit 1. Jänner 2007 in
Kraft. Gleichzeitig treten auch die infolge des BibuG erfor-
derlichen Änderungen des WTBG und der GewO in Kraft.

Was passiert mit meiner SBH-Befugnis 
nach dem 1.1.2007?
SBH und GBH behalten auch nach dem Inkrafttreten des
BibuG ihre Befugnisse und sonstigen Rechte. Zuvor bereits
erworbene Anwartschaften für die Zulassung zur StB-Prü-
fung gehen nicht verloren. Für SBH, welche bis Ende 2007
die Voraussetzung für die Erlangung der BilBH-Befugnis
nicht erfüllen, endet mit 31. 12. 2007 die Mitgliedschaft zur
KWT und beginnt jene zur WKO. 

ZUR AUTORIN
Bei Anregungen
und Fragen wen-
den Sie sich an: 
kristin.pollak@

kanzleipollak.at

Neue Befugnisse
SBH. Im Juli wurde das BibuG (Bilanzbuchhaltergesetz) beschlossen. 

Bringt es Verbesserungen für selbstständige Buchhalter? Von Kristin Pollak

Die wesentlichsten Inhalte dieses Gesetzes finden Sie auch
unter: www.parlament.gv.at

Information

Die Berufsbefugnis als Bilanzbuchhalter
kann ausschließlich über die im BibuG 

normierte Fachprüfung erlangt werden. 

sbh-ecke



 32 persaldo 03/2006

berufsanwärter

Neu eintretende Berufsanwärter können in Zukunft direkt
zur Wirtschaftsprüferfachprüfung antreten, wenn sie ihre

dreijährige Praxis als Berufsanwärter bei einem Wirtschaftsprüfer
absolviert haben und überwiegend prüfend tätig waren. Die Prü-
fung selbst wird durch die entsprechenden Klausurarbeiten und
Prüfungsfächer für Steuerberater ergänzt. Für den Beruf des
Wirtschaftsprüfers gelten ab dann der volle Berechtigungsum-
fang des „Steuerberaters“ sowie die neue Berufsbezeichnung „be-
eideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater“.

Beim Vergleich der Durchfallsquoten bei der Prüfung zum
Steuerberater im Jahr 2005 fällt auf, dass diese sich nicht nur
vom schriftlichen zum mündlichen Prüfungsteil dramatisch än-
dern, sondern, dass außerdem große Unterschiede zwischen den
einzelnen Bundesländern bestehen: Salzburg, Steiermark und
Wien sind die negativen Spitzenreiter bei der Durchfallsquote
(siehe Grafiken). 

Betrachtet man die Grafiken, kann man deutlich erkennen,
dass die Bundesländer Steiermark, Salzburg und Wien mit nega-
tiven Spitzenwerten die Statistik anführen: In der Steiermark
liegt für die BWL-Klausur die durchschnittliche Durchfallsquo-
te (Durchschnitt Frühjahrs- und Herbsttermin) bei 44,91 %, für
Abgabenrecht gar bei 51,52 % und für die mündliche Steuerbe-
raterprüfung immerhin noch bei 40,72 %. Salzburg bringt es auf

49,20 % (BWL), immerhin mildere 27,02 % (Abgabenrecht),
dafür aber 43,18 % (mündliche Prüfung). Wien, Niederöster-
reich und Burgenland belegen mit 39,39 % (BWL), 38,61 %
(Abgabenrecht) und 36,29 % (mündliche Prüfung) Platz 3 im
Durchfallsquoten-Ranking. 

Deutlich hinten liegt nur Oberösterreich, hat es doch im Ver-
gleich deutlich niedrigere durchschnittliche Durchfallsquoten,
die manchmal nur die Hälfte der Höchstwerte erreichen: Die
Klausur Abgabenrecht haben in Oberösterreich immerhin nur
20,84 % nicht bestanden, während es in der Steiermark beachtli-
che 51,52 % der Kandidaten waren. Die durchschnittliche
Durchfallsquote bei der BWL-Klausur betrug in Oberösterreich
24,51 %, was im Vergleich zu 44,91 % in der Steiermark auffal-
lend niedrig ist. Bei der mündlichen Prüfung sind ebenfalls nur
28,16 % der oberösterreichischen Kandidaten durchgefallen, in
Salzburg waren es 43,18 %.

Schlussendlich soll noch eine Gesamtbetrachtung den Trend
der vergangenen Jahre widerspiegeln, der ab dem Jahr 2001 wieder
aufwärts strebt (siehe Grafiken). Vielleicht haben Sie eigene Erfah-
rungen aus dem Prüfungsverfahren, die für andere Berufsanwärter
von Interesse sein könnten. Teilen Sie uns diese bitte mit! Sollten
Sie noch Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen das ÖGWT-
Berufsanwärter-Service jederzeit und gerne zu Verfügung.

Durchkommen oder nicht
Steuerberater. Durchfallsquoten bei der Steuerberaterprüfung 2005. 

Ein Bundesländer-Vergleich. Von Eva Adlbauer

ZUR AUTORIN
Eva Adlbauer 
ist Berufs-
anwärterin
adlbauer@bdo.at

KIAB

pro & contra
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Die KIAB ist eine Kontrolleinheit
der Finanzverwaltung, die mit

einer ordnungspolitischen Zielset-
zung Wettbewerbsverzerrungen ver-
hindern soll. Da illegale Beschäfti-
gung von Ausländern, Steuerhinter-
ziehung und Sozialversicherungsbe-
trug immer in Tateinheit begangen
werden, ist die KIAB mit einem Bün-
del an Kontrollrechten ausgestattet.
Im Sinne eines „One-Stop-Shop“-
Verfahrens soll eine risikoorientierte
Überprüfung sichergestellt werden.
2005 wurden rund 18.000 Betriebe
und ca. 65.000 Mitarbeiter öster-
reichweit kontrolliert und dabei ca.

6000 illegal Beschäftigte gefunden. Trotz dieser enormen An-
zahl an Überprüfungen ist es zu ganz wenig anhängigen Be-
schwerdefällen gekommen. Dass sich Arbeiterkammer und
Wirtschaftsvertreter aus Risikobranchen für die KIAB aus-
sprechen, zeigt, dass es nicht um eine vordergründige Erhö-
hung der Steuerleistung der Betriebe, sondern um die Schaf-
fung fairer Bedingungen geht.

Die verfahrensrechtlichen Grundlagen der KIAB sind
zwar seit Jahren bekannt, das besondere Zusammenspiel als
Hilfsorgan der Bezirksverwaltungsbehörde, als Ermittlungs-
organ der Staatsanwaltschaft und als Behörde andererseits
führt in der Praxis manchmal noch zu Irritationen. Es wird
sich aber auch im Bereich der nebensteuerlichen Aufgabenge-
biete der Finanzverwaltung bald eine durch Wissenschaft
und Rechtsprechung abgesicherte Balance im Gefüge von
Wirtschaft und Verwaltung einstellen. 

Ein Grundsatz in der Kontrollpraxis ist die Kenntlichma-
chung der angewandten Rechtsgrundlage. Gerade die Unter-
scheidung, ob es sich um eine Kontrolle gem. AuslBG oder
um eine Nachschau handelt, ist für die Wahrung der Rechte
der Partei entscheidend. Die Verwaltung ist bemüht, eine
einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen. Bei aller Sor-
ge um das Verfahrensrecht darf man nicht vergessen, dass es
gerade die rasche, unbürokratische Kontrollmöglichkeit auf
Basis des AuslBG ist, welche die KIAB im Kampf gegen die
Schwarzbeschäftigung erfolgreich macht. Ein förmlicher Prü-
fungsauftrag oder eine Anmeldung zur Überprüfung würde
den Zweck der Überprüfung ad absurdum führen.

Unbestritten: Bestimmte Aufga-
ben des Staates sind wahrzuneh-

men, auch wenn sie für den Einzelnen
unangenehm sind. Dort, wo Gefah-
renquellen bestehen, wird verstärkt
kontrolliert. Daher gibt es zum The-
ma „Kontrolle“ keinen Widerspruch.

Jede behördliche Kontrolle muss
aber im Einklang mit gesetzlichen Be-

stimmungen und eingespielten Verfah-
rensabläufen vorgenommen werden.
Kritik ist – das bestätigt die Finanzver-
waltung selbst – berechtigt, als man
zwar eine massive Aufstockung des Per-
sonalstandes für Zwecke der KIAB-
Einsätze vornahm, aber erst nach mas-

siver Kritik von außen nachträglich die Beamten auf Rechte
der Abgabepflichtigen und Pflichten der einschreitenden Be-
hördenvertreter einzuschulen begann. In der Zwischenzeit hat
der Gesetzgeber reagiert und die Beamten mit Beginn 2007 in
den Verantwortungsbereich der Finanzverwaltung gestellt. Bei
jedem KIAB-Einsatz müssen bereits zu Beginn der Amts-
handlungen u.a. nachstehende Fragen geklärt sein:
� Welcher Behörde bzw. welchem Gericht sind die Amts-

handlungen zuzurechnen? Wer hat den Auftrag erteilt?
� Wann endet die Möglichkeit einer strafbefreienden Selbst-

anzeige nach § 29 FinStrG?
� Nach welchen Bestimmungen läuft das Verfahren ab?
� In welcher Eigenschaft erfolgt die Vernehmung?
� Wer erteilt die Belehrung der zu vernehmenden Person?
� Wie ist vorzugehen, wenn die zu vernehmende Person die

Zuziehung eines Verteidigers (WTH, RA) verlangt?
� Wie ist vorzugehen, wenn der Betriebsinhaber nicht anwe-

send ist?
� Welche Unterlagen werden gesucht bzw. welche Feststel-

lungen sollen getroffen werden? 
Was den Hinweis betrifft, dass eine „unbürokratische Kon-

trollmöglichkeit ... die KIAB so erfolgreich macht“, muss da-
rauf hingewiesen werden, dass auch BP und Fahndung erfolg-
reich sind, obwohl sie sich an Verfahrensrecht und Richtlinien
halten. Auch wenn künftig die KIAB-Beamten unter Aufsicht
der Finanzverwaltung tätig werden, müssen die im § 165
BAO verankerten Verfahrensgrundsätze der Zumutbarkeit
und Verhältnismäßigkeit gelten.

Wilfried Lehner
ist Betrugsbe-
kämpfungskoordi-
nator im BMF
wilfried.lehner@

bmf.gv.at

Karl Wascher ist
Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer
in Kärnten
k.wascher@baum-

gartner.grienschgl.at

pro contra
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6. Oktober ÖGWT-Fachtagung für Praktiker. Ort: Stift Göttweig,
9.00-16.30; Thema: Problemlösung von steuerlichen 
Fragen aus dem Alltag; Referenten: SC Univ.-Prof. 
Dr. Peter Quantschnigg, Prof.Dr. Günther Hackl;
Organisation: Dr. Eberhard Wobisch, 
wobisch.wt@aon.at

12. Oktober* ÖGWT-Herbstseminar. Ort: Austria Center, 1220 Wien,
9.00-18.00h; Thema: Die optimale Erbschaft und 
Schenkung; Organisation: Mag. Kosterski, 
MMag. Wahrlich, Mag. Wildgatsch

12. Oktober* ÖGWT-Berufsanwärter-Club. Ort: BDO, 
Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien, 18.00-20.00h; Thema: 
Das Prüfungsverfahren: Referentin: Frau Dr. Theisl
Organisation: Mag. Eva Adlbauer, Tel. 01/537 37

18. Oktober* ÖGWT-Herbstseminar. Ort: Raiffeisenlandesbank 
OÖ AG, Europaplatz 1a, 4020 Linz; 
Thema: Die optimale Erbschaft  und Schenkung; 
Organisation: Mag. Gerald Kreft, Tel. 0732/65 74 43–0

18. Oktober* ÖGWT-Club. Ort: Cafe Griensteidl, Michaelerplatz 2, 
1010 Wien; Thema: Pauschalierungsverordnung
Organisation: Mag. Kosterski, Mag. Wildgatsch

24. Oktober* ÖGWT-Forum Wirtschaftsprüfung. Ort: Altes 
Rathaus; Organisation: Mag. Gerhard Marterbauer

9. November ÖGWT-Kollegeninfo Seminar. Thema: Up-date
Wirtschaftsprüfung 06; Ort: Austria Center, 
1220 Wien, 9.00-18.00h; Organisation: 
Mag. Eva Pernt, Tel. 01/3100013

20. November* ÖGWT-Berufsanwärter-Club. Ort: BDO, 
Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien; Organisation: 
Mag. Eva Adlbauer, Tel. 01/537 37

23. November* ÖGWT-Kommunikationstraining. Thema: Präsen-
tation; Ort: Manz, Johannesgasse 23,1010 Wien, 
Organisation: Mag. Kosterski, Tel. 01/526 70 84,

23. November ÖGWT-Tagung. Thema: Aktuelle Steuer-Infos;
Ort: Congress-Haus Innsbruck;
Organisation: Mag. Josef Sporer Tel: 0512/520100

28. November ÖGWT-Kollegeninfo Seminar. Thema: Steuer-
update 2006; Ort: Austria Center, 1220 Wien, 
9.00-18.00h; Organisation: Mag. Eva Pernt, 
Tel. 01/3100013

12. Dezember* ÖGWT-Forum Wirtschaftsprüfung. Ort: BA-CA, 
Renngasse 2, 1010 Wien;
Organisation: Mag. Gerhard Marterbauer 

* Anmeldung im ÖGWT-Sekretariat: 
Tel./Fax. 01/526 70 84, sekretariat@oegwt.at

SEMINARORT
Manz´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH,
Johannesgasse 23, 1010 Wien

IHRE INVESTITION

Standard EUR 100,– netto

ÖGWT-Mitglieder EUR  90,– netto

Berufsanwärter EUR   75,– netto

ÖGWT-Berufsanwärter EUR   60,– netto

einschließlich Unterlagen und Kaffeepausen.

ANMELDUNG und ORGANISATION
Bitte melden Sie sich mit dem beiliegendem Antwortfax oder
über die ÖGWT Homepage www.oegwt.at oder per E-Mail an
service@oegwt.at an. Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frau
Mag. Sabine Kosterski, Tel.: 01/5267084.
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ÖGWT KOMMUNIKATIONSTRAINING 
IN WIEN, 23. November 2006

PräSensation

Kommunizieren und überzeugen 
Sie durch den gezielten Einsatz 
Ihrer Worte und Ihrer 
Persönlichkeit.

Kommunikation, die wirkt, 
wird zum entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil! 

SCHWERPUNKTE
>> Vorweggenommene Erbfolge zu Lebzeiten 
>> Haftungsfragen bei Unternehmensübergabe, -schenkung 
>> Verlassenschaftsverfahren
>> Optimale Gestaltung beim Vermögensübergang in

vorweggenommener Erbfolge und von Todes wegen 
>> Möglichkeiten der Optimierung bei Erbschafts- und

Schenkungssteuer
>> Was bringen Fruchtgenusskonstruktionen und

Rentenmodelle?
>> Besonderheiten bei der Übertragung von Anteilen 

an Kapitalgesellschaften 
>> Alternativmodelle zur Unternehmensübertragung

(Veräußerung, Verpachtung, etc.) 
>> gemischte Schenkungen
>> Stiftungskonstruktionen
>> Gestaltungsmöglichkeiten bei Grundstücken

REFERENTEN
>> Prof. Dr. Karl BRUCKNER – Wirtschaftsprüfer
>> A.o. Prof. Dr. Friedrich FRABERGER – Steuerberater
>> Dr. Herbert RAINER – Rechtsanwalt
>> Mag. Walter STINGL – Steuerberater
>> Mag. Alexander WINKLER – Notar

IHRE INVESTITION

Standard WP, STB, BiBu, SBH 210,– EUR netto

ÖGWT WP, STB, Bibu, SBH 170,– EUR netto

Berufsanwärter 150,– EUR netto

ÖGWT Berufsanwärter 120,– EUR netto

Einschließlich Unterlagen, Mittagessen 
und Kaffeepausen.

INFORMATIONEN UND ANMELDUNGEN
E-Mail: service@oegwt.at, www.oegwt.at
Wien: Mag. Sabine Kosterski, Tel. 01/3154545
Linz: Mag. Gerald Kreft, Tel. 0732/657443-0 

OPTIMALE BERATUNG BEI 
ERBSCHAFTEN UND SCHENKUNGEN
Zivilrecht – Gesellschaftsrecht – Steuern

12. Oktober, Austria Center, 1220 Wien
18. Oktober, 4020 Linz, Raiffeisenlandesbank




